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Erster Abschnitt:  Allgemeine Vorschrif-

ten

§ 1   Ziele des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege

(1) Natur und Landschaft sind im besiedelten und unbe-

siedelten Bereich so zu schützen, pflegen und zu entwik-

keln, daß

1. die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts,

2. die Nutzbarkeit der Naturgüter,

3. die Pflanzen- und Tierwelt sowie

4. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und

Landschaft

als Lebensgrundlage des Menschen und als Vorausset-

zung für seine Erholung in Natur und Landschaft nach-

haltig gesichert sind.

(2) Die sich aus Absatz 1 ergebenden Anforderungen

sind untereinander und gegen die sonstigen Anforderun-

gen der Allgemeinheit an Natur- und Landschaft abzu-

wägen.

(3) Der ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft

kommt für die Erhaltung der Kultur- und Erholungsland-

schaft eine zentrale Bedeutung zu; sie dient in der Regel

den Zielen dieses Gesetzes.

§ 2   Grundsätze des Naturschutzes und der

Landschaftspflege

Die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege

sind insbesondere nach Maßgabe folgender Grundsätze

zu verwirklichen, soweit es im Einzelfall zur Verwirkli-

chung erforderlich, möglich und unter Abwägung aller

Anforderungen nach § 1 Abs. 2 angemessen ist:

1. Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts ist zu

erhalten und zu verbessern; Beeinträchtigungen sind

zu unterlassen oder auszugleichen.
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2 Unbebaute Bereiche sind als Voraussetzung für die

Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die Nutzung

der Naturgüter und für die Erholung in Natur und

Landschaft insgesamt und auch im einzelnen in für

ihre Funktionsfähigkeit genügender Größe zu

erhalten. In besiedelten Bereichen sind Teile von

Natur und Landschaft, auch begrünte Flächen und

deren Bestände, in besonderem Maße zu schützen,

zu pflegen und zu entwickeln.

3. Die Naturgüter sind, soweit sie sich nicht erneuern,

sparsam zu nutzen; der Verbrauch der sich

erneuernden Naturgüter ist so zu steuern, daß sie

nachhaltig zur Verfügung stehen.

4. Boden ist zu erhalten; ein Verlust oder eine

Verminderung seiner natürlichen Fruchtbarkeit und

Ertragsfähigkeit sind zu vermeiden.

5. Beim Abbau von Bodenschätzen ist die Vernichtung

wertvoller Landschaftsteile oder Landschafts-

bestandteile zu vermeiden; dauernde Schäden des

Naturhaushalts sind zu verhüten. Unvermeidbare

Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft durch

die Aufsuchung und Gewinnung von Bodenschätzen

und durch Aufschüttung sind durch Rekultivierung

oder naturnahe Gestaltung auszugleichen.

6. Wasserflächen sind durch Maßnahmen des

Naturschutzes und der Landschaftspflege zu

erhalten und zu vermehren; Gewässer sind vor

Verunreinigungen zu schützen, ihre natürliche

Selbstreinigungskraft ist zu erhalten oder

wiederherzustellen; nach Möglichkeit ist ein rein

technischer Ausbau von Gewässern zu vermeiden

und durch biologische Wasserbaumaßnahmen zu

ersetzen.

7. Luftverunreinigungen und Lärmeinwirkungen sind

auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der

Landschaftspflege gering zu halten.

8. Beeinträchtigungen des Klimas, insbesondere des

örtlichen Klimas, sind zu vermeiden, unvermeidbare

Beeinträchtigungen sind auch durch

landespflegerische Maßnahmen auszugleichen oder

zu vermindern.
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9. Die Vegetation ist im Rahmen einer

ordnungsgemäßen Nutzung zu sichern; dies gilt

insbesondere für Wald, sonstige geschlossene

Pflanzendecken und die Ufervegetation; unbebaute

Flächen, deren Pflanzendecke beseitigt wird, sind

wieder standortgerecht zu begrünen.

10. Die wildlebenden Tiere und Pflanzen und ihre

Lebensgemeinschaften sind als Teil des

Naturhaushalts in ihrer natürlichen und historisch

gewachsenen Artenvielfalt zu schützen. Ihre

Lebensstätten und Lebensräume (Biotope) sowie

ihre sonstigen Lebensbedingungen sind zu

schützen, zu pflegen, zu entwickeln und

wiederherzustellen.

11. Für Naherholung, Ferienerholung und sonstige

Freizeitmaßnahmen sind in ausreichendem Maße

nach ihrer natürlichen Beschaffenheit und Lage

geeignete Flächen zu erschließen, zweckentspre-

chend zu gestalten und zu erhalten.

12. Der Zugang zu Landschaftsteilen, die sich nach ihrer

Beschaffenheit für die Erholung der Bevölkerung

besonders eignen, ist zu erleichtern.

13 Historische Kulturlandschaften und -landschaftsteile

von besonders charakteristischer Eigenheit sind zu

erhalten. Dies gilt auch für die Umgebung

geschützter oder schützenswerter Kultur-, Bau- und

Bodendenkmäler, sofern dies für die Erhaltung der

Eigenart und Schönheit des Denkmals erforderlich

ist.

14 Bauliche Anlagen aller Art, auch Verkehrswege und

Leitungen, haben sich der Natur und Landschaft

schonend einzufügen.

15 Die internationalen Bemühungen um den Schutz

wildwachsender Pflanzen und Tiere sind zu

unterstützen.
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§ 3   Allgemeine Pflicht

Jeder hat sich so zu verhalten, daß Natur und Landschaft

nicht mehr als nach den Umständen unvermeidbar be-

einträchtigt werden. Natur und Landschaft dürfen nicht

verunreinigt oder verunstaltet werden. Der Naturgenuß

anderer in der freien Natur und Landschaft darf nicht un-

nötig beeinträchtigt werden.
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Zweiter Abschnitt:  Landschaftsplanung

§ 4   Landschaftsprogramm

(1) Die oberste Naturschutzbehörde hat für den Bereich

des Landes ein Landschaftsprogramm auszuarbeiten

und fortzuschreiben.

(2) Das Landschaftsprogramm stellt die im Interesse des

gesamten Landes erforderlichen Maßnahmen des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege gutachtlich dar. Es

enthält insbesondere Aussagen über geschützte,

schutzwürdige und schutzbedürftige Teile von Natur und

Landschaft, über schutzbedürftige wildlebende Tier- und

Pflanzenarten, über die Sicherung der Leistungsfähigkeit

des Naturhaushalts, über die Nutzbarkeit der Naturgüter

sowie über die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur

und Landschaft.

§ 5   Landschaftsrahmenplan

(1) Die Naturschutzbehörde hat für ihr Gebiet einen

Landschaftsrahmenplan auszuarbeiten und fortzuschrei-

ben.

(2) Der Landschaftsrahmenplan stellt gutachtlich mit

Text, Karte und zusätzlicher Begründung dar

1. den gegenwärtigen Zustand von Natur und Land-

schaft sowie die voraussichtlichen Änderungen,

2. die Teile von Natur und Landschaft, die die Voraus-

setzungen der §§ 24 bis 28b, 33 und 34 erfüllen

sowie die für sie erforderlichen Schutz-, Pflege- und

Entwicklungsmaßnahmen,

3. die erforderlichen Maßnahmen des Artenschutzes,

4. die sonst erforderlichen Maßnahmen zur Verwirk-

lichung der Ziele und Grundsätze von Naturschutz

und Landschaftspflege, insbesondere beim Boden-

abbau und für die Erholung in der freien Natur und

Landschaft.
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(3) Jedermann kann den Landschaftsplan bei der Natur-

schutzbehörde einsehen und gegen Kostenerstattung

Abdrucke verlangen.

§ 6   Landschafts- und Grünordnungspläne

Die Gemeinden arbeiten, soweit dies zur Verwirklichung

der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege

erforderlich ist, Landschaftspläne und Grünordnungsplä-

ne zur Vorbereitung oder Ergänzung ihrer Bauleitpla-

nung, zur Vorbereitung von Maßnahmen nach § 28 sowie

zur Gestaltung von Grünflächen, Erholungsanlagen und

anderen Freiräumen aus und führen sie im Rahmen ihrer

Zuständigkeit durch. Im Erläuterungsbericht zum Flä-

chennutzungsplan und in der Begründung zu den Be-

bauungsplänen sollen sie auf den Zustand von Natur und

Landschaft eingehen und darlegen, wie weit die Ziele

und Grundsätze des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege berücksichtigt worden sind.
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Dritter Abschnitt:  Eingriffe in Natur und

Landschaft

§ 7   Begriff

(1) Eingriffe im Sinne dieses Gesetzes sind Veränderun-

gen der Gestalt oder Nutzung von Grundfächen, die die

Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Land-

schaftsbild erheblich beeinträchtigen können.

(2) Die im Sinne dieses Gesetzes ordnungsgemäße

land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung ist

nicht als Eingriff anzusehen. Dies gilt in der Regel auch

für die Änderung der Nutzungsart landwirtschaftlich ge-

nutzter Flächen im Rahmen einer landwirtschaftlichen

Bodennutzung.

§ 8   Grundsatz

Eingriffe dürfen die Leistungsfähigkeit des Naturhaus-

halts und das Landschaftsbild nicht mehr als unbedingt

notwendig beeinträchtigen.

§ 9   Geltungsbereich der §§ 10 bis 12

Die §§ 10 bis 12 gelten für Eingriffe, die

1. nach öffentlichem Recht einer behördlichen

Genehmigung oder eines entsprechenden

Verwaltungsaktes bedürfen oder einer Behörde

anzuzeigen sind,

2. nach öffentlichem Recht einer Planfeststellung

bedürfen oder

3. nicht unter die Nummern 1 und 2 fallen, jedoch von

einer Behörde durchgeführt oder geleitet werden.
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§ 10   Ausgleichsmaßnahmen

(1) Der Verursacher eines Eingriffs hat, soweit erforder-

lich, die von dem Eingriff betroffenen Grundflächen so

herzurichten, daß keine erhebliche Beeinträchtigung des

Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes zurückbleibt

(Ausgleichsmaßnahmen). Eine Beeinträchtigung des

Landschaftsbildes kann auch durch eine landschaftsge-

rechte Neugestaltung ausgeglichen werden.

(2) Der Eigentümer des Grundstücks, auf dem der Ein-

griff vorgenommen wurde, und die sonstigen Nutzungs-

berechtigten haben die Ausgleichsmaßnahme zu dulden.

(3) Soweit der Verursacher seine Verpflichtung nach Ab-

satz 1 nicht erfüllt, ist auch der Eigentümer des Grund-

stücks, auf dem der Eingriff vorgenommen wurde, zum

Ausgleich verpflichtet. Ein Nießbraucher oder Erbbaube-

rechtigter haftet neben dem Eigentümer. Nach den Sät-

zen 1 und 2 haftet nur, wer dem Eingriff zugestimmt oder

ihn geduldet hat. Die Haftung entfällt, wenn für den Ein-

griff eine Sicherheit nach § 13 Abs. 2 geleistet wurde.

§ 11   Unzulässige Eingriffe

Sind als Folge eines Eingriffs erhebliche Beeinträchti-

gungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder

des Landschaftsbildes zu erwarten, die nicht vermieden

und nicht nach § 10 ausgeglichen werden können, so ist

der Eingriff unzulässig, wenn bei einer Abwägung aller

Anforderungen an Natur und Landschaft untereinander

die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspfle-

ge vorgehen.

§ 12   Ersatzmaßnahmen

(1) Hat ein Eingriff erhebliche Beeinträchtigungen der

Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder des Land-

schaftsbildes zur Folge, die nicht nach § 10 ausgeglichen

werden können, so hat der Verursacher die durch den

Eingriff zerstörten Funktionen oder Werte des Natur-

haushalts oder des Landschaftsbildes an anderer Stelle

des von dem Eingriff betroffenen Raumes in ähnlicher Art

und Weise wiederherzustellen (Ersatzmaßnahmen).
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(2) Kann der Verursacher nicht selbst  für die Ersatz-

maßnahmen sorgen, so läßt die Naturschutzbehörde die

Ersatzmaßnahmen auf Kosten des Verursachers durch-

führen.

(3) § 10 Abs. 3 gilt entsprechend.

(4) Absatz 1 gilt nicht für Beeinträchtigungen des Land-

schaftsbildes durch nicht mehr als fünf Windkraftanlagen.

Um flächensparende Formen des Wohnungsbaus zu för-

dern, kann die Landesregierung durch Verordnung fest-

setzen, daß bestimmte Arten von Eingriffen nicht oder

nur in eingeschränktem Umfang zu Ersatzmaßnahmen

verpflichten.

§ 13   Verfahren in den Fällen des § 9 Nr. 1

(1) In den Fällen des § 9 Nr. 1 entscheidet die zuständige

Behörde in dem Bescheid über die Genehmigung oder in

dem entsprechenden Verwaltungsakt,

1. ob und welche Vorkehrungen gegen vermeidbare

Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des

Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes

erforderlich sind (§ 8),

2. ob und welche Ausgleichsmaßnahmen (§ 10)

erforderlich und wann sie zu treffen sind,

3. ob der Eingriff nach § 11 unzulässig ist,

4. ob und welche Ersatzmaßnahmen (§ 12) erforderlich

und wann sie zu treffen sind,

5. ob die untere Naturschutzbehörde die Ersatzmaß-

nahmen auf Kosten des Verursachers zu veran-

lassen hat (§ 12 Abs. 2); in diesem Falle hat sie die

Höhe der zu erstattenden Kosten festzusetzen.

(2) Die Genehmigung des Eingriffs oder der entspre-

chende Verwaltungsakt kann davon abhängig gemacht

werden oder vorschreiben, daß der Verursacher

1. eine Sicherheit in Höhe der voraussichtlichen Kosten

der Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahme leistet,

2. das Einverständis der von dem Eingriff oder den

Ausgleichs oder Ersatzmaßnahmen betroffenen

Eigentümer oder sonstigen Berechtigten nachweist.
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(3) Der Verursacher hat die Auswirkungen des Eingriffs

auf Natur und Landschaft, Möglichkeiten der Vermeidung

von Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Na-

turhaushalts oder des Landschaftsbildes sowie von ihm

vorgesehene Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im An-

trag zu beschreiben und, soweit erforderlich, in Plänen

darzustellen.

(4) Die zuständige Behörde entscheidet im Benehmen

mit der Naturschutzbehörde, wenn diese nicht selbst zu-

ständig ist. Das Benehmen braucht nicht hergestellt zu

werden, wenn der Eingriff in einem Bebauungsplan vor-

gesehen ist.

§ 14   Verfahren in den Fällen  des § 9 Nr. 2

Bedarf ein Eingriff der Planfeststellung, so hat der Träger

des Vorhabens eine gutachtliche Stellungnahme der

Naturschutzbehörde einzuholen. Die nach § 8 erforderli-

chen Vorkehrungen und die erforderlichen Ausgleichs-

und Ersatzmaßnahmen hat der Träger des Vorhabens im

Benehmen mit der Naturschutzbehörde in dem Plan für

das Vorhaben oder in einem landschaftspflegerischen

Begleitplan in Text und Karte im einzelnen darzustellen.

Der Begleitplan ist Bestandteil des Plans für das Vorha-

ben. Die Planfeststellungsbehörde entscheidet, ob der

Träger des Vorhabens oder das Land erforderliche Er-

satzmaßnahmen veranlaßt.

§ 15   Verfahren in den Fällen  des § 9 Nr. 3

In den Fällen des § 9 Nr. 3 hat die Behörde vor dem Ein-

griff eine gutachtliche Stellungnahme der Naturschutzbe-

hörde einzuholen. Die in § 13 Abs. 1 vorgesehene Ent-

scheidung trifft die Behörde selbst. Sie entscheidet im

Benehmen mit der Naturschutzbehörde, soweit sich aus

§ 9 des Bundesnaturschutzgesetzes nichts anderes er-

gibt.

§ 15a   Verhältnis zum Baurecht

Auf Eingriffe im Geltungsbereich eines Bebauungsplans

im Sinne des § 30 Abs. 1 des Baugesetzbuches sind die
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§§ 9 bis 14 nicht anzuwenden, soweit sich aus § 8a des

Bundesnaturschutzgesetzes in der Fassung von 12.

März 1987 (BGBl. I S. 889), zuletzt geändert durch Arti-

kel 2 des Gesetzes zur Errichtung eines Bundesamtes

für Naturschutz und zur Änderung von Vorschriften auf

dem Gebiet des Artenschutzes vom 6. August 1993

(BGBl. I, S. 1458), Abweichendes ergibt.

(2) Verursachen Vorhaben, die nach § 34 des Bauge-

setzbuches planungsrechtlich zulässig sind, erhebliche

Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Natur-

haushalts oder des Landschaftsbildes, so sind diese ab-

weichend von den §§ 9 bis 12 und von § 8a Abs. 6 des

Bundesnaturschutzgesetzes durch eine Geldleistung ab-

zugelten.

(3) Die Landesregierung regelt durch Verordnung die

Höhe der Geldleistung nach Absatz 2. Diese ist als Pau-

schalbetrag je Quadratmeter bebaute oder befestigte

Grundfläche des Vorhabens zu bemessen. Der Pau-

schalbetrag soll den Wert der Fläche für den Naturhaus-

halt und das Landschaftsbild berücksichtigen. Die Ver-

ordnung faßt die Arten von Flächen, deren Wert im Sinne

des Satzes 3 annähernd gleich ist, zu Gruppen mit glei-

chen Pauschalbeträgen zusammen. Die Geldleistung

darf die Kosten angemessener Ersatzmaßnahmen nicht

übersteigen. Die Verordnung kann für Wohnungsbau

vorsehen, daß die Geldleistung gemindert oder nicht er-

hoben wird, wenn flächensparende Formen des Bauens

gewählt werden. Das gleiche gilt für andere Bauformen,

soweit diese der Erhaltung eines wertvollen Orts- oder

Landschaftsbildes dienen.

(4) Die nach den §§ 13 und 14 zuständige Behörde setzt

die Geldleistung fest. Die Geldleistung entfällt, wenn der

Eigentümer oder Vorhabenträger entsprechende Aus-

gleich- oder Ersatzmaßnahmen durchführt. Das Auf-

kommen aus den Geldleistungen steht der Gemeinde zu.

Sie hat es für Ersatzmaßnahmen zu verwenden.

§ 16   Maßnahmen der Naturschutzbehörde

(1) Ist auf einem Grundstück die Leistungsfähigkeit des

Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich be-
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einträchtigt worden oder ist dies zu befürchten, so kann,

auch wenn keine Verpflichtung nach § 10 besteht, die

Naturschutzbehörde den Eigentümer und sonstige Nut-

zungsberechtigte verpflichten, Maßnahmen zum Aus-

gleich oder zur Verhütung der Beeinträchtigung zu dul-

den. Die Naturschutzbehörde läßt die Maßnahmen nach

rechtzeitiger Ankündigung durchführen. Auf Antrag soll

sie einem Eigentümer oder Nutzungsberechtigten ge-

statten, selbst für die Maßnahmen zu sorgen.

(2) Die Körperschaft, die für Maßnahmen nach Absatz 1

öffentliche Mittel aufgewendet hat, kann vom Eigentümer

oder Nutzungsberechtigten die Erstattung dieser Mittel

verlangen, jedoch nur soweit ihm infolge der Maßnahme

ein Vorteil entstanden ist. Der Erstattungsanspruch er-

lischt, wenn er nicht innerhalb von zwei Jahren nach Ab-

schluß der Maßnahme geltend gemacht wird. Dem

Schuldner soll auf Antrag gestattet werden, die Schuld in

Raten mit angemessener Verzinsung zu tilgen.

(3) Lassen sich Maßnahmen nach Absatz 1 nur dann

wirksam oder mit vertretbarem Aufwand durchführen,

wenn Nachbargrundstücke einbezogen werden, so kann

die Naturschutzbehörde auch die Nachbarn zur Duldung

verpflichten. Soweit diesen hierdurch ein wirtschaftlicher

Nachteil entsteht, sind sie angemessen zu entschädigen.

§ 51 ist anzuwenden.
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Vierter Abschnitt:  Besondere Vorschrif-

ten über den Bodenabbau

§ 17   Genehmigungsvorbehalt

Bodenschätze wie Kies, Sand, Mergel, Ton, Lehm, Moor

oder Steine dürfen, wenn die abzubauende Fläche grö-

ßer als 30 m2 ist, nur mit Genehmigung der Naturschutz-

behörde abgebaut werden.

§ 18   Genehmigungsantrag

(1) Dem Antrag auf eine Genehmigung nach § 17 sind

eine naturschutzfachliche Bestandserfassung der für

den Abbau vorgesehen Flächen einschließlich der

Betriebsflächen sowie ein fachgerecht ausgearbeite-

ter Plan beizufügen, aus dem alle wesentlichen Ein-

zelheiten des Abbauvorhabens ersichtlich sind, na-

mentlich

1. Lage, Umgebung und räumliche  Ausdehnung des

Abbaus,

2. durchgeführte Untersuchungen,

3. die Art und Weise des Abbaus,

4. die Nebenanlagen,

5. die Nutzung der für den Abbau und die

Nebenanlagen in Anspruch genommenen Flächen

nach dem Abbau,

6. die Herrichtung und Nutzbarmachung der Flächen,

7. soweit erforderlich, die Ausgleichs- oder Ersatz-

maßnahmen,

8. die Kosten der Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen,

9. ein Zeitplan für den Abbau und die Ausgleichs- oder

Ersatzmaßnahmen.

(2) Die oberste Naturschutzbehörde kann durch Verord-

nung nähere Vorschriften über Umfang, Inhalt und Form

des Antrags auf eine Genehmigung nach § 17, der natur-

schutzrechtlichen Bestandserfassung und des Plans

nach Absatz 1 erlassen.
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§ 19   Genehmigung

(1) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn gewährleistet

ist, daß das Abbauvorhaben mit dem Naturschutzrecht,

dem öffentlichen Baurecht und sonstigem öffentlichen

Recht vereinbar ist. Die Genehmigung schließt die Bau-

genehmigung ein.

(2) Äußert sich zum Genehmigungsantrag eine Behörde,

die anzuhören ist, nicht innerhalb von zwei Monaten nach

Anforderung der Stellungnahme oder verlangt sie nicht

innerhalb dieser Frist unter Angabe der Hinderungsgrün-

de eine angemessene Nachfrist für ihre Stellungnahme,

so ist davon auszugehen, daß das Vorhaben mit den von

dieser Behörde wahrzunehmenden öffentlichen Belangen

im Einklang steht. Bedarf die Genehmigung nach landes-

rechtlichen Vorschriften der Zustimmung, des Einver-

nehmens oder Benehmens einer anderen Behörde, so

gelten diese unter den Voraussetzungen des Satzes 1

als erteilt.

(3) Der Beginn der einzelnen Abschnitte des Abbaus

kann davon abhängig gemacht werden, daß Ausgleichs-

oder Ersatzmaßnahmen für andere Abschnitte fertigge-

stellt sind.

(4) Die Genehmigung wird dem Antragsteller unbescha-

det privater Rechte Dritter erteilt. Sie ist dem Antragstel-

ler und dem Eigentümer sowie dem Nießbraucher oder

Erbbauberechtigten zuzustellen. Sie wirkt für und gegen

die in Satz 2 Genannten und deren Rechtsnachfolger.

(5) Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von

drei Jahren nach ihrer Erteilung mit dem Abbau begon-

nen oder wenn der Abbau länger als drei Jahre unterbro-

chen wird. Die Frist kann auf Antrag verlängert werden.

§ 20   Vorbescheid

Über einzelne Fragen, über die in dem Genehmigungs-

verfahren nach den §§ 17 bis 19 zu entscheiden wäre,

kann die Naturschutzbehörde auf Antrag durch Vorbe-

scheid entscheiden. Der Vorbescheid wird ungültig, wenn

nicht innerhalb eines Jahres nach seiner Erteilung die

Genehmigung beantragt wird. Wird der Vorbescheid an-
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gefochten, beginnt die Frist mit der rechtskräftigen Ent-

scheidung. Die Frist kann auf Antrag um ein weiteres

Jahr verlängert werden.

§ 21   Verordnungen über den  Bodenabbau

Um die Grundsätze des § 2 Nr. 5 zu verwirklichen, kann

die oberste Naturschutzbehörde die Art und Weise des

Abbaus bestimmter Bodenschätze durch Verordnung re-

geln.

§ 22   Verpflichtung zum Abbau

(1) Verbleiben inmitten eines größeren Gebietes, das ab-

gebaut ist oder mit dessen Abbau sich der Eigentümer,

Nießbraucher oder Erbbauberechtigte einverstanden er-

klärt haben, oder daran unmittelbar angrenzend abbau-

würdige Restflächen, so kann die Naturschutzbehörde

anordnen, daß die Restflächen ebenfalls abgebaut wer-

den.

(2) Eine Anordnung nach Absatz 1 ist nur zulässig, wenn

dadurch die spätere Nutzbarkeit des ganzen Gebietes

oder das Landschaftsbild erheblich verbessert wird oder

ein öffentliches Interesse an der möglichst vollständigen

Ausnutzung des Rohstoffvorkommens besteht. Der Ab-

bau der Restflächen muß den Eigentümer oder sonstigen

Berechtigten bei angemessener Würdigung ihrer Belange

zuzumuten sein. Der Abbau darf nicht für Wohn-

grundstücke und solche Grundstücke angeordnet wer-

den, auf die der Berechtigte für die Ausübung seines Be-

rufes angewiesen ist.

(3) Wird der Abbau einer Restfläche angeordnet, so ist

dem Eigentümer oder sonstigen Nutzungsberechtigten

Gelegenheit zu geben, die Fläche selbst abbauen zu las-

sen. Unterläßt er dies, so kann die Naturschutzbehörde

die Fläche abbauen lassen.

(4) Die Naturschutzbehörde kann die Genehmigung von

Abbauten in einem Gebiet nach Absatz 1 davon abhän-

gig machen, daß der Antragsteller sich verpflichtet, einen
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nach Absatz 1 angeordneten Abbau von Restflächen zu

angemessenen Bedingungen durchzuführen.

(5) Soweit einem Eigentümer oder sonstigen Nutzungs-

berechtigten infolge der Anordnung nach Absatz 1 wirt-

schaftliche Nachteile entstehen, ist er angemessen zu

entschädigen. § 51 ist anzuwenden.

§ 23   Betriebsplanpflichtige Abbauten

Die §§ 17 bis 22 gelten nicht für Abbauvorhaben, die

nach den bergrechtlichen Vorschriften eines zugelasse-

nen Betriebsplans bedürfen.
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Fünfter Abschnitt:  Schutz, Pflege und

Entwicklung bestimmter Teile von Natur

und Landschaft

§ 24   Naturschutzgebiete

(1) Gebiete, in denen Natur und Landschaft ganz oder

teilweise besonderen Schutzes bedürfen, weil sie

1. schutzbedürftigen Arten oder Lebensgemeinschaften

wildwachsender Pflanzen oder wildlebender Tiere

eine Lebensstätte bieten oder künftig bieten sollen,

2. für Wissenschaft, Natur- und Heimatkunde von

Bedeutung sind oder

3. sich durch Seltenheit, besondere Eigenart oder

Vielfalt oder hervorragende Schönheit auszeichnen,

kann die obere Naturschutzbehörde durch Verordnung

zu Naturschutzgebieten erklären.

(2) Im Naturschutzgebiet sind alle Handlungen verboten,

die das Naturschutzgebiet oder einzelne seiner Be-

standteile zerstören, beschädigen oder verändern. Das

Naturschutzgebiet darf außerhalb der Wege nicht betre-

ten werden. Soweit der Schutzzweck es erfordert oder

erlaubt, kann die Verordnung Abweichungen von den

Sätzen 1 und 2 zulassen.

(3) Die Verordnung kann bestimmte Handlungen inner-

halb des Naturschutzgebietes untersagen, die das Natur-

schutzgebiet oder einzelne seiner Bestandteile gefährden

oder stören können. Dies gilt auch für Handlungen au-

ßerhalb des Naturschutzgebietes, die in das Gebiet hin-

einwirken können.

§ 25   Nationalparke

(1) Gebiete, die

1. großräumig und von besonderer Eigenart sind,

2. zum größeren Teil ihrer Fläche die Voraussetzungen

eines Naturschutzgebiets erfüllen,
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3. sich in einem vom Menschen nicht oder wenig

beeinflußten Zustand befinden,

4. vornehmlich der Erhaltung eines möglichst arten-

reichen heimischen Pflanzen- oder Tierbestandes

dienen und

5. einheitlich geschützt werden sollen, kann die oberste

Naturschutzbehörde durch Verordnung zu National-

parken erklären.

§ 24 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. Jedoch kann die

Verordnung Abweichungen von § 24 Abs. 2 Satz 1 auch

zur Berücksichtigung der Großräumigkeit der Besiedlung

des Nationalparks zulassen. Die Verordnung soll ferner

Vorschriften über die Verwaltung des Nationalparks und

die erforderlichen Lenkungsmaßnahmen einschließlich

der Regelung der Tierbestände enthalten.

§ 26   Landschaftsschutzgebiete

(1) Gebiete, in denen Natur und Landschaft ganz oder

teilweise besonderen Schutzes bedürfen, weil

1. die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder die

Nutzbarkeit der Naturgüter zu erhalten oder

wiederherzustellen sind,

2. das Landschaftsbild vielfältig, eigenartig oder schön

ist oder

3. das Gebiet für die Erholung wichtig ist,

kann die Naturschutzbehörde durch Verordnung zum

Landschaftsschutzgebiet erklären.

(2) Die Verordnung untersagt unter besonderer Beach-

tung des § 1 Abs. 3 bestimmte Handlungen innerhalb des

Landschaftsschutzgebietes, die den Charakter des Ge-

bietes verändern oder dem besonderen Schutzzweck

zuwiderlaufen, insbesondere das Landschaftsbild oder

den Naturgenuß beeinträchtigen.
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§ 27   Naturdenkmale

(1) Einzelne Naturschöpfungen die,

1. wegen ihrer Bedeutung für Wissenschaft, Natur- und

Heimatkunde oder

2. wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit

besonderen Schutzes bedürfen, kann die

Naturschutzbehörde durch Verordnung zu

Naturdenkmalen erklären. Soweit erforderlich, kann

auch die Umgebung des Naturdenkmals in den

Schutz einbezogen werden.

(2) Alle Handlungen, die das Naturdenkmal oder seine

geschützte Umgebung zerstören, beschädigen oder ver-

ändern, sind verboten.

(3) Die Verordnung kann bestimmte Handlungen unter-

sagen, die das Naturdenkmal oder seine geschützte Um-

gebung gefährden oder stören könnten.

§ 28   Geschützte Landschaftsbestandteile

(1) Bäume, Hecken, Wasserläufe und andere Land-

schaftsbestandteile können, wenn sie

1. das Orts- oder Landschaftsbild beleben oder

gliedern,

2. zur Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts beitragen

oder

3. das Kleinklima verbessern oder schädliche Ein-

wirkungen abwehren, einzeln oder allgemein in

einem bestimmten Gebiet nach den folgenden

Vorschriften geschützt werden.

(2) Zuständig ist innerhalb der im Zusammenhang be-

bauten Ortsteile die Gemeinde. Für die übrigen Gebiete

ist die Naturschutzbehörde zuständig. Auch dort ist die

Gemeinde zuständig, solange und soweit die Natur-

schutzbehörde keine Anordnungen trifft. Die Natur-

schutzbehörde kann in ihrem Zuständigkeitsbereich An-

ordnungen der Gemeinde aufheben. Anordnungen der
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Gemeinde ergehen als Satzung, der Naturschutzbehörde

als Verordnung.

(3) Die Satzung oder Verordnung untersagt bestimmte

Handlungen, die die geschützten Landschaftsbestand-

teile schädigen, gefährden oder verändern. Sie kann die

Eigentümer oder Nutzungsberechtigten auch zu Ersatz-

pflanzungen verpflichten.

§ 28a   Besonders geschützte Biotope

(1) Die folgenden Biotope werden unter besonderen

Schutz gestellt:

1. Hochmoore einschließlich Übergangsmoore,

Sümpfe, Röhrichte, seggen-, binsen- oder

hochstaudenreiche Naßwiesen, Bergwiesen,

Quellbereiche, naturnahe Bach- und Flußabschnitte,

naturnahe Kleingewässer, Verlandungsbereiche

stehender Gewässer,

2. unbewaldete Binnendünen, natürliche Block- und

Geröllhalden sowie Felsen, Zwergstrauch- und

Wachholderheiden, Magerrasen, Wälder und

Gebüsche trockenwarmer Standorte,

3. Bruch-, Sumpf-, Au- und Schluchtwälder,

4. Dünen, Salzwiesen und Wattflächen im Bereich der

Küste und der tidebeeinflußten Flußläufe,

5. natürliche Höhlen und Erdfälle.

(2) Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung oder sonst

erheblichen Beeinträchtigung des besonders geschützten

Biotops führen können, sind verboten. Dies gilt auch,

wenn der besonders geschützte Biotop noch nicht in das

Verzeichnis geschützter Teile von Natur und Landschaft

(§ 31 Abs. 1) eingetragen worden ist.

(3) Die Eintragung besonders geschützter Biotope in das

Verzeichnis nach § 31 Abs. 1 wird den Eigentümern und

Nutzungsberechtigten der Grundstücke, auf denen sich

die Biotope befinden, schriftlich und unter Hinweis auf die

Verbote des Absatzes 2 bekanntgegeben. Bei mehr als

zehn Betroffenen kann die Eintragung öffentlich bekannt-

gegeben werden.
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(4) Die Naturschutzbehörde teilt Grundeigentümern oder

Nutzungsberechtigten auf Antrag mit, ob sich auf ihrem

Grundstück ein besonders geschützter Biotop befindet

oder eine bestimmtes Vorhaben des Grundeigentümers

oder Nutzungsberechtigten nach Absatz 2 Satz 1 verbo-

ten ist.

(5) Auf Antrag kann die Naturschutzbehörde Ausnahmen

von den Verboten des Absatzes 2 zulassen,

1. wenn die hierdurch entstehenden Beeinträchtigun-

gen des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes

durch Ausgleichsmaßnahmen ausgeglichen werden

oder

2. die Ausnahmen aus überwiegenden Gründen des

Allgemeinwohls notwendig sind; es können

Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen angeordnet

werden.

§ 28b   Besonders geschütztes Feuchtgrün-

land

(1) Grünland auf nassen bis wechselfeuchten Standor-

ten, das von den Pflanzengesellschaften der

1. Pfeifengraswiesen,

2. Brenndoldenwiesen,

3. Sumfdotterblumenwiesen oder

4. Flutrasen

besiedelt ist und nicht dem Schutz nach § 28a unterliegt,

ist nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4 geschützt.

(2) Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung oder sonst

erheblichen Beeinträchtigung des besonders geschützten

Feuchtgrünlandes führen, sind verboten. Dies gilt auch,

wenn das geschützte Feuchtgrünland noch nicht in das

Verzeichnis der schützten Teile von Natur und Land-

schaft (§ 31 Abs. 1) eingetragen worden ist. Zulässig

bleiben Maßnahmen, die den Wasserabfluß oder den

Wasserstand ändern, einschließlich der mit ihnen ver-
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bundenen Nebenarbeiten, sofern sie der ordnungsgemä-

ßen Gewässerunterhaltung (§ 98 des Niedersächsischen

Wassergesetzes) dienen.

(3) § 28a Abs. 3 und 4 gilt mit Ausnahme des Absatzes 3

Satz 2 entsprechend.

(4) Auf Antrag kann die Naturschutzbehörde Ausnahmen

von den Verboten des Absatzes 2 zulassen, wenn dies

1. zur Aufrechterhaltung der Art und des Umfangs der

bisher ausgeübten Nutzung erforderlich,

2. mit den Zielen von Naturschutz und Landschafts-

pflege vereinbar oder

3. im überwiegenden öffentlichen Interesse erforderlich

ist.

Bei mehr als zehn Betroffenen kann die Ausnahme öf-

fentlich bekanntgegeben werden.

§ 28c   Gemeingebrauch an Gewässern

Soweit der Schutzzweck es erfordert, können in Verord-

nungen nach den §§ 24 bis 28 oder Satzungen nach § 28

Regelungen über den Gemeingebrauch an Gewässern (§

74 des Niedersächsischen Wassergesetzes) getroffen

werden.

§ 29   Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen

(1) Verordnungen nach den §§ 24 bis 28 können be-

stimmte Maßnahmen zur Pflege oder zur Entwicklung der

geschützten Teile von Natur und Landschaft anordnen.

Die Naturschutzbehörde kann Pflege- und Entwick-

lungsmaßnahmen für die nach den §§ 24 bis 28b ge-

schützten Teile von Natur und Landschaft auch im Ein-

zelfall anordnen.

(2) Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte sind

verpflichtet, die nach Absatz 1 angeordneten Pflege-

oder Entwicklungsmaßnahmen zu dulden. Die Natur-

schutzbehörde läßt die Maßnahme nach rechtzeitiger



- 27 -

Ankündigung durchführen. Auf Antrag soll sie den Ei-

gentümern oder sonstigen Nutzungsberechtigten gestat-

ten, selbst für die Maßnahmen zu sorgen.

(3) Die Naturschutzbehörde kann mit den Eigentümern

oder sonstigen Nutzungsberechtigten von Grundstücken,

auf denen sich geschützte Teile von Natur und Land-

schaft nach §§ 24 bis 28b befinden, öffentlich-rechtliche

Vereinbarungen treffen, die die Eigentümer oder sonsti-

gen Nutzungsberechtigten dauernd oder befristet zu ei-

ner Pflege oder zu einer nicht bereits durch Rechtsvor-

schrift angeordneten Unterlassung gegen Zahlung eines

angemessenen Entgelts verpflichten. Die Landesregie-

rung kann durch Verordnung Bestimmungen über die

Ausgestaltung dieser Vereinbarung treffen. § 52 Abs. 1

Satz 2 gilt entsprechend.

(4) Anordnungen nach Absatz 1 Satz 2 und Vereinbarun-

gen nach Absatz 3 trifft für Naturschutzgebiete die obere

Naturschutzbehörde. Sie kann ihre Zuständigkeit ganz

oder teilweise der unteren Naturschutzbehörde übertra-

gen.

(5) Die aus Pflege- oder Entwicklungsmaßnahmen oder

aus Vereinbarungen nach Absatz 3 erwachsenden Ko-

sten trägt für Naturschutzgebiete und Nationalparke das

Land, im übrigen tragen sie die Landkreise und kreisfrei-

en Städte, deren Naturschutzbehörde die Maßnahme

angeordnet oder die Vereinbarung getroffen hat.

(6) Die Absätze 1 bis 3 und 5 gelten entsprechend für

Landschaftsbestandteile, die nach § 28 durch Satzung

geschützt werden. An die Stelle der Naturschutzbehörde

tritt die Gemeinde.

§ 30   Verfahrens- und Formvorschriften

(1) Vor dem Erlaß der Verordnungen nach §§ 24 bis 28

ist den Gemeinden, deren Gebiet betroffen ist, und den

sonst betroffenen Behörden Gelegenheit zur Stellung-

nahme zu geben.

(2) Die Entwürfe der Verordnungen sind mindestens ei-

nen Monat lang bei den Gemeinden, deren Gebiet be-

troffen ist, öffentlich auszulegen. Ort und Dauer der Aus-



- 28 -

legung haben die Gemeinden mindestens eine Woche

vorher mit dem Hinweis darauf ortsüblich bekanntzuma-

chen, daß jedermann während der Auslegungszeit bei

der Gemeinde oder bei der Naturschutzbehörde, die die

Verordnung erlassen will, Bedenken und Anregungen

vorbringen kann.

(3) Vor Erlaß von Verordnungen über Naturdenkmale

(§ 27) oder einzelne geschützte Landschaftsbestandteile

(§ 28) sind die betreffenden Eigentümer und Nutzungs-

berechtigten zu hören. Nach Absatz 2 braucht in diesen

Fällen nicht verfahren zu werden.

(4) Die Verordnungen müssen den Schutzzweck ange-

ben.

(5) Die Verordnungen können die geschützten Teile von

Natur und Landschaft und die Geltungsbereiche von Vor-

schriften zeichnerisch in Karten bestimmen. Werden die

Karten nicht im Verkündungsblatt abgedruckt, so ist nach

den Sätzen 3 bis 5 zu verfahren: Die Naturschutzbehör-

de, die die Verordnung erläßt und die Gemeinde, deren

Gebiet betroffen ist, haben Ausfertigungen der Karten

aufzubewahren und jedermann kostenlos Einsicht zu

gewähren. Hierauf ist in der Verordnung hinzuweisen.

Außerdem sind die in Satz 1 genannten Örtlichkeiten im

Text der Verordnung grob zu beschreiben.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend für Satzun-

gen nach § 28.

(7) Nach den Absätzen 1 bis 3 ist auch bei der Änderung

und Aufhebung der Verordnungen und Satzungen zu ver-

fahren. Die Aufhebung oder Änderung von Verordnungen

nach den §§ 26 bis 28 bedarf der Zustimmung der obe-

ren Naturschutzbehörde.

(8) Eine Verletzung der Vorschriften der Absätze 1 bis 3

ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres

nach Verkündung der Verordnung oder Satzung schrift-

lich unter Angabe des Sachverhalts, der die Verletzung

begründen soll, bei der Naturschutzbehörde oder Ge-

meinde, die die Verordnung oder Satzung erlassen hat,

geltend gemacht wird.
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§ 31   Verzeichnis und Kennzeichnung ge-

schützter Teile von Natur und Landschaft

(1) Die Naturschutzbehörde führt ein Verzeichnis der

Naturschutzgebiete, Nationalparke, Landschaftsschutz-

gebiete, besonders geschützten Biotope (§ 28a), Natur-

denkmale und geschützten Landschaftsbestandteile in ih-

rem Gebiet. Die Gemeinden führen Auszüge aus dem

Verzeichnis. Jedermann kann das Verzeichnis und die

Auszüge einsehen.

Naturschutzgebiete, Nationalparke, Landschaftschutzge-

biete und Naturdenkmale sollen kenntlich gemacht wer-

den.

§ 32   Einstweilige Sicherstellung

(1) Bis zum Erlaß einer Verordnung nach den §§ 24 bis

28 kann die für die Verordnung zuständige Naturschutz-

behörde die in den §§ 24 bis 28 vorgesehenen Verbote

durch Verordnung, für einzelne Grundstücke auch durch

Verwaltungsakt, vorläufig aussprechen, soweit dies er-

forderlich ist, um erhebliche Gefährdungen des Schutz-

zwecks abzuwenden. § 30 Abs. 4 und 5 gilt entspre-

chend. Anordnungen gemäß Satz 1 treten spätestens

nach zwei Jahren außer Kraft. Sie dürfen einmal für

längstens ein Jahr wiederholt werden.

(2) Absatz 1 gilt bis zum Erlaß einer Satzung nach § 28

entsprechend.

(3) Die Anordnungen nach den Absätzen 1 und 2 erlas-

sen die Hauptverwaltungsbeamtinnen oder Hauptverwal-

tungsbeamten; sie haben die Vertretungskörperschaften

hiervon unverzüglich zu unterrichten.

§ 33   Wallhecken

(1) Wallhecken - mit Bäumen oder Sträuchern bewach-

sene Wälle, die als Einfriedung dienen oder dienten -

dürfen nicht beseitigt werden. Alle Handlungen, die das

Wachstum der Bäume und Sträucher beeinträchtigen,

sind verboten.
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(2) Erlaubt sind Pflegemaßnahmen der Eigentümer oder

sonstigen Nutzungsberechtigten. Zulässig bleibt auch die

bisher übliche Nutzung der Bäume und Sträucher, wenn

deren Nachwachsen nicht behindert wird.

(3) Absatz 1 gilt nicht für Maßnahmen zur Durchführung

des Pflanzenschutzgesetzes und für rechtmäßige Ein-

griffe im Sinne des § 9.

(4) Die Naturschutzbehörde kann im Einzelfall oder all-

gemein durch Verordnung Ausnahmen von den Verboten

des Absatzes 1 zulassen, wenn dies mit den Zielen von

Naturschutz und Landschaftspflege vereinbar oder im

überwiegenden öffentlichen Interesse geboten ist oder

wenn die Erhaltung den Eigentümer oder Nutzungsbe-

rechtigten unzumutbar belastet.

(5) § 29 Abs. 1 bis 3 und 5 gilt entsprechend.

§ 34   Naturparke

Großräumige Gebiete, die

1. überwiegend aus Landschaftsschutzgebieten oder

aus Naturschutzgebieten bestehen,

2. sich für die Erholung besonders eignen,

3. nach den Zielen der Raumordnung für die Erholung

oder den Fremdenverkehr vorgesehen sind und

4. einen Träger haben, der sie entsprechend entwickelt

und pflegt,

kann die oberste Naturschutzbehörde zu Naturparken er-

klären.
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Sechster Abschnitt:  Schutz und Pflege

wildlebender Tier- und Pflanzenarten

§ 34a   Bundesrechtliche Vorschriften

Für den Schutz und die Pflege wildlebender Tier- und

Pflanzenarten gelten die §§ 20, 20a, 20d Abs. 4 bis 6,

20e

bis 23 und 26 bis 26c des Bundesnaturschutzgesetzes

sowie die auf Grund dieser Bestimmung erlassenen Ver-

ordnungen, soweit nicht in den nachfolgenden Vorschrif-

ten etwas anderes bestimmt ist.

§ 35   Allgemeiner Schutz wildlebender Tiere

und Pflanzen

(1) Es ist verboten, wildlebende Tiere unnötig zu beunru-

higen, zu fangen, zu verletzen oder zu töten.

(2) Es ist verboten, wildlebende Pflanzen ohne vernünfti-

gen Grund ihrem Standort zu entnehmen oder zu nutzen

oder ihre Bestände niederzuschlagen oder auf sonstige

Weise zu verwüsten.

(3) Es ist verboten, wildlebende Blumen, Gräser, Farne

und Zweige in größerer Menge als der eines Handstrau-

ßes zu entnehmen und Gräser, Kräuter, Früchte, Moose,

Pilze oder Flechten zum Verkauf oder für gewerbliche

Zwecke zu sammeln. Diese Verbote gelten nicht für Ei-

gentümer, sonstige Nutzungsberechtigte und Personen,

die eine schriftliche Erlaubnis des Eigentümers oder son-

stigen Nutzungsberechtigten mit sich führen. Die Natur-

schutzbehörde kann im Einzelfall oder allgemein durch

Verordnung das Entnehmen und Sammeln, auch durch

die in Satz 2 genannten Personen, für begrenzte Zeit be-

schränken oder verbieten, soweit dies zum Schutz ge-

fährdeter Bestände notwendig ist.

§ 36   ist aufgehoben.
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§ 37   Allgemeiner Biotopschutz

(1) Es ist verboten, ohne vernünftigen Grund Lebens-

stätten wildlebender Tier- und Pflanzenarten zu zerstören

oder sonst erheblich zu beeinträchtigen.

 (2) Die Bodendecke auf Wiesen, Feldrainen, ungenutz-

tem Gelände, an Hecken, Hängen und Böschungen darf

nicht abgebrannt werden.

(3) In der Zeit vom 1. März bis zum 30. September dürfen

in der freien Natur und Landschaft Hecken und Ge-

büsche heimischer Arten und außerhalb des Waldes ste-

hende Bäume nicht zurückgeschnitten, gerodet oder er-

heblich beschädigt oder zerstört werden. Die Verbote des

Satzes 1 gelten für Röhricht in der Zeit vom 1. März bis

31. August; Röhricht an und in Entwässerungsgräben

darf in dieser Zeit nur auf einer Seite des Grabens zu-

rückgeschnitten oder anders beseitigt werden. Die Vor-

schriften zur Durchführung des Pflanzenschutzgesetzes

bleiben unberührt.

(4) In der Zeit vom 1. Februar bis zum 30. September

dürfen in der freien Natur und Landschaft Bäume und

Felsen mit Horsten oder Bruthöhlen nicht bestiegen und

solche Bäume nicht gefällt werden.

(5) Ausnahmen von den Verboten der Absätze 1 bis 4

kann die Naturschutzbehörde oder eine andere Behörde

im Einvernehmen mit der Naturschutzbehörde zulassen,

wenn wasserwirtschaftliche oder andere öffentliche Be-

lange oder der Schutzzweck eines nach dem Fünften

oder Sechsten Abschnitt geschützten Teiles von Natur

und Landschaft die Ausnahme erfordern und Belange

des Artenschutzes nicht überwiegen.

§§ 38 bis 40   sind aufgehoben.

§ 41   Besondere Schutzanordnungen

(1) Um zu verhüten, daß gefährdete Bestände einzelner

besonders geschützter Tier- und Pflanzenarten (§ 20e

des Bundesnaturschutzgesetzes) vermindert werden,
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kann die oberste Naturschutzbehörde durch Verordnung,

auch für Fälle des § 20f Abs. 3 und des § 20g Abs. 1 des

Bundesnaturschutzgesetzes, vorschreiben, daß be-

stimmte Handlungen oder die Verwertung bestimmter

Geräte oder Mittel nicht oder nur unter bestimmten

Schutzvorkehrungen zulässig sind. Anordnungen nach

Satz 1 kann im Einzelfall die obere Naturschutzbehörde

treffen.

(2) Um besonders geschützten Tieren Lebensstätten

oder Lebensmöglichkeiten zu erhalten oder zu verschaf-

fen, kann die Naturschutzbehörde für bestimmte Gebiete

und begrenzte Zeit durch Verordnung oder Einzelanord-

nung bestimmte Handlungen untersagen oder Eigentü-

mer und Nutzungsberechtigte zur Duldung bestimmter

Schutz und Pflegemaßnahmen verpflichten. § 29 Abs. 2

gilt entsprechend.

§ 42   ist aufgehoben.

§ 43   Kennzeichnung wildlebender Tiere

Wildlebende Tiere dürfen nur mit Erlaubnis der Fachbe-

hörde für Naturschutz und nur zu wissenschaftlichen

Zwecken beringt oder auf andere Weise gekennzeichnet

werden. Unberührt bleiben Kennzeichnungen, die durch

Vorschriften des Jagd- oder Fischereirechts geregelt

werden.

§ 44   Gebietsfremde Tiere und   Pflanzen

Tiere und Pflanzen dürfen außerhalb ihres natürlichen

Verbreitungsgebietes nur mit Genehmigung der oberen

Naturschutzbehörde ausgesetzt oder in der freien Natur

und Landschaft angesiedelt werden. Dies gilt nicht für

den Anbau von Pflanzen in der Land- und Forstwirt-

schaft, im Erwerbsgartenbau, in Gärten und in Parks. Die

Genehmigung ist zu versagen, wenn die Gefahr einer

Verfälschung der heimischen Tier- oder Pflanzenwelt

oder eine Gefährdung des Bestandes oder der Verbrei-

tung heimischer wildlebender Tier- oder Pflanzenarten
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oder von Populationen solcher Arten nicht auszuschlie-

ßen ist.

§ 45   Tiergehege

(1) Die Errichtung, Erweiterung und der Betrieb von Tier-

gehegen (Anlagen, in denen Tiere wildlebender Arten

außerhalb von Wohn- und Geschäftsgebäuden gehalten

werden) bedürfen der Genehmigung der Naturschutzbe-

hörde. Über die Genehmigung für Gehege, in denen Tie-

re öffentlich zur Schau gestellt werden, entscheidet die

obere Naturschutzbehörde.

(2) Keiner Genehmigung nach Absatz 1 bedürfen

1. Tiergehege, die eine Grundfläche von insgesamt

50 m2 nicht überschreiten und in denen keine

besonders geschützten Tiere (§ 20e des Bundes-

naturschutzgesetzes) gehalten werden,

2. Jagdgehege (Artikel 29 Abs.1 des Landesjagd-

gesetzes),

3. Auswilderungsvolieren für dem Jagdrecht unter-

liegende Tierarten, wenn die Volieren nicht länger

als einen Monat aufgestellt werden,

4. Anlagen für höchstens zwei Greifvögel, wenn die

Vögel zum Zwecke der Beizjagd gehalten werden

und der Halter einen Falknerjagdschein besitzt,

5. Netzgehege in denen Zucht- oder Speisefische

gehalten werden.

(3) Die Genehmigung wird für bestimmte Anlagen, be-

stimmte Betreiber und für Höchstzahlen von Tieren be-

stimmter Arten erteilt. Sie darf nur erteilt werden, wenn

1. gewährleistet wird, daß die Tiere den Anforderungen

des Tierschutzes und der Tierseuchenhygiene

entsprechend untergebracht, ernährt und gepflegt

und fachkundig betreut werden,

2. nicht zu befürchten ist, daß beim Betrieb des

Tiergeheges Vorschriften des Artenschutzes verletzt

werden,
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3. das Tiergehege den Naturhaushalt,  das Land-

schaftsbild und die Erholung in der freien Natur und

Landschaft nicht beeinträchtigt,

4. von dem Tiergehege keine Gefahren für die

öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgehen,

5. das Tiergehege die Jagd nicht wesentlich

beeinträchtigt und nicht gegen das Jagdrecht

verstößt,

6. das Tiergehege mit dem öffentlichen Baurecht in

Einklang steht.

(4) In Nebenbestimmungen zu der Genehmigung kann

insbesondere vorgeschrieben werden, daß der Tierbe-

stand und die Zu- und Abgänge in einem Gehegebuch zu

verzeichnen sind.

(5) Die Genehmigung nach Absatz 1 schließt baurechtli-

che und tierschutzrechtliche Genehmigungen ein. Auf

Antrag soll zugleich mit der Genehmigung über das Vor-

liegen der Voraussetzungen des § 4 Nr. 20 Buchst. a des

Umsatzsteuergesetzes entschieden werden.
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Siebenter Abschnitt:  Ergänzende Vor-

schriften

§ 46   Anzeigepflicht

(1) Wer eine bisher unbekannte Naturschöpfung ent-

deckt, die als Naturdenkmal (§ 27) in Betracht kommt,

insbesondere einen Findling mit mehr als 2 m Durch-

messer oder eine Höhle, hat den Fund unverzüglich der

Naturschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen.

Anzeigepflichtig sind auch der Leiter und der Unterneh-

mer der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, sowie

der Eigentümer und Besitzer des Grundstücks. Die An-

zeige eines Pflichtigen befreit die übrigen. Nimmt der

Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben,

auf Grund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er

durch Anzeige an den Leiter oder den Unternehmer der

Arbeiten befreit.

(2) Der Fund und die Fundstelle sind unverändert zu las-

sen, bis die Naturschutzbehörde entschieden hat, ob der

Fund geschützt (§§ 27, 32) oder freigegeben werden soll.

Ist sie bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der An-

zeige nicht tätig geworden, gilt der Fund als freigegeben.

§ 47   Schutz von Bezeichnungen

(1) Als "Naturschutzgebiet", “Nationalpark”, "Land-

schaftsschutzgebiet", "Naturdenkmal" oder "Naturpark"

dürfen Teile von Natur und Landschaft nur bezeichnet

werden, wenn sie von der zuständigen Behörde dazu er-

klärt worden sind. Bezeichnungen, die den genannten

zum Verwechseln ähnlich sind, dürfen für Teile von Natur

und Landschaft nicht benutzt werden.

(2) Die Bezeichnungen "Vogelwarte", "Vogelschutzwar-

te", "Vogelschutzstation", "Naturschutzakademie", "Na-

turschutzstation" und andere zum Verwechseln ähnliche

Bezeichnungen dürfen nur mit Genehmigung der ober-

sten Naturschutzbehörde geführt werden.
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§ 48   Vorkaufsrecht

(1) An Grundstücken, die ganz oder teilweise in einem

Naturschutzgebiet oder Nationalpark liegen oder auf de-

nen sich ein Naturdenkmal befindet, steht dem Land ein

Vorkaufsrecht zu. Darüber hinaus kann die obere Natur-

schutzbehörde durch Verordnung an den Grundstücken

in bestimmten Gebieten, die die Voraussetzungen des §

24 Abs. 1 erfüllen oder sich für die Erholung der Allge-

meinheit in Natur und Landschaft besonders eignen, ein

Vorkaufsrecht des Landes begründen; § 30 Abs. 5 und §

31 Abs. 1 gelten entsprechend.

(2) Das Vorkaufsrecht des Landes bedarf nicht der Ein-

tragung im Grundbuch, es ist jedoch ein nachrichtlicher

Hinweis im Liegenschaftskataster einzutragen. Das Vor-

kaufsrecht des Landes geht rechtsgeschäftlichen Vor-

kaufsrechten im Range vor und tritt hinter Vorkaufsrech-

ten auf Grund öffentlichen Bundesrechts zurück. Die §§

504 bis 510, 512, 1098 Abs. 2 und die §§ 1099 bis 1102

des Bürgerlichen Gesetzbuches gelten entsprechend.

(3) Die Naturschutzbehörde übt das Vorkaufsrecht durch

Verwaltungsakt aus. Sie darf es nur ausüben, wenn das

Grundstück für Naturschutz und Landschaftspflege oder

die Erholung der Allgemeinheit in Natur und Landschaft

verwendet werden soll. Der Verwendungszweck ist bei

der Ausübung des Vorkaufsrechts näher anzugeben.

Wird das Grundstück nicht in angemessener Zeit für den

angegebenen Zweck verwendet, kann der frühere Käufer

verlangen, daß ihm das Grundstück gegen Erstattung

des Kaufpreises übereignet wird. Dieses Recht erlischt,

wenn ihm die Übereignung angeboten wird und er das

Angebot nicht binnen drei Monaten annimmt.

(4) Die Naturschutzbehörde kann das Vorkaufsrecht

auch für eine andere Körperschaft des öffentlichen

Rechts oder einen nach § 29 des Bundesnaturschutzge-

setzes anerkannten Verein ausüben, wenn der andere

Begünstigte zustimmt. In diesem Fall kommt der Kauf mit

dem anderen Begünstigten zustande. Das Land haftet

neben ihm für die Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag.
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(5) Wird durch die Ausübung des Vorkaufsrechtes je-

mandem, dem bereits vor Entstehung des Vorkaufs-

rechtes ein vertraglich begründetes Recht zum Erwerb

des Grundstücks zustand, ein Vermögensnachteil zuge-

fügt, so ist er angemessen zu entschädigen. § 51 gilt

entsprechend.

§ 49   Enteignung

(1) Eine Enteignung ist zulässig, wenn sie erforderlich ist,

1. um Maßnahmen von Naturschutz und Landschafts-

pflege durchzuführen oder

2. um besonders geeignete Grundstücke, insbeson-

dere die Ufer von Seen und Flüssen, für die

Erholung der Allgemeinheit in Natur und Landschaft

nutzbar zu machen.

(2) Die Enteignung ist zugunsten des Landes, einer an-

deren Körperschaft des öffentlichen Rechts oder eines

nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes anerkannten

Vereins zulässig.

(3) Im übrigen gilt das Niedersächsische Enteignungsge-

setz.

§ 50   Entschädigung für Nutzungsbeschrän-

kungen

(1) Werden Eigentümern oder anderen Nutzungsberech-

tigten durch Verbote nach den §§ 28a und 28b oder

durch Maßnahmen auf Grund dieses Gesetzes Be-

schränkungen ihrer Nutzungsrechte oder Pflichten in ei-

nem Ausmaß auferlegt, das über die Sozialbindung des

Eigentums (Artikel 14 Abs. 2 des Grundgesetzes) hin-

ausgeht, so haben sie Anspruch auf Entschädigung. Die-

se muß die Vermögensnachteile, die durch die Maßnah-

men verursacht wurden, angemessen ausgleichen.

(2) Eine Entschädigung ist insbesondere zu gewähren,

soweit infolge von Verboten oder Geboten nach den

§§ 24 bis 29 und 41 Abs. 2

1. bisher rechtmäßige Grundstücksnutzungen aufge-

geben oder eingeschränkt werden müssen,
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2. Aufwendungen an Wert verlieren, die für beab-

sichtigte bisher rechtmäßige Grundstücksnutzungen

in schutzwürdigem Vertrauen darauf gemacht

wurden, daß diese rechtmäßig bleiben, oder

3. die Lasten und Bewirtschaftungskosten von Grund-

stücken auch in absehbarer Zukunft nicht durch

deren Erträge und sonstige Vorteile ausgeglichen

werden können und hierdurch die Betriebe oder

sonstigen wirtschaftlichen Einheiten, zu denen die

Grundstücke gehören, unvermeidlich und nicht nur

unwesentlich beeinträchtigt werden.

§ 51   Entschädigungsverpflichtete, Art der

Entschädigung, Verfahren

(1) Zur Entschädigung nach § 50 ist das Land verpflich-

tet. Die Gemeinden und Landkreise sollen zu dem Ent-

schädigungsaufwand des Landes beitragen, wenn und

soweit die entschädigungspflichtige Maßnahme überwie-

gend einem örtlichen Interesse an Naturschutz und

Landschaftspflege oder an der Erholung in Natur und

Landschaft Rechnung trägt. Hat eine Satzung nach § 28

Auswirkungen im Sinne des § 50, so ist die Gemeinde

zur Entschädigung verpflichtet.

(2) Die Entschädigung ist in Geld zu leisten. Sie kann in

wiederkehrenden Leistungen bestehen. Ist in Fällen des

§ 50 Abs. 2 Nr. 3 damit zu rechnen, daß die Fehlbeträge

durch spätere Überschüsse ganz oder teilweise ausge-

glichen werden, soll die Entschädigung als Darlehen ge-

währt werden, das mit angemessenen Zinsen aus den

Überschüssen zurückzuzahlen ist.

(3) Ist einem Eigentümer nicht mehr zuzumuten, ein

Grundstück zu behalten, so kann er die Übernahme des

Grundstücks verlangen. Das Land, im Falle des Absatzes

1 Satz 3 die Gemeinde, kann die Übernahme einer ande-

ren in § 49 Abs. 2 genannten Körperschaft überlassen.

(4) Der Antrag auf Entschädigung oder Übernahme ist,

soweit sie für Nutzungsbeschränkungen durch Verbote

nach den §§ 28a und 28b verlangt werden, bei der Na-

turschutzbehörde, im übrigen bei der Behörde zu stellen,

die die Maßnahme nach § 50 Abs. 1 getroffen hat.
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Kommt keine Einigung zustande, so entscheidet die Ent-

eignungsbehörde über die Geldentschädigung und in

entsprechender Anwendung der §§ 11 bis 18, 24 bis 26,

29 bis 33 und 36 bis 42 des Niedersächsischen Enteig-

nungsgesetzes über die Übernahme. Für Rechtsmittel

gegen die Entscheidung gilt § 43 des Niedersächsischen

Enteignungsgesetzes entsprechend.

§ 52   Erschwernisausgleich, Härteausgleich

(1) Wird eine wirtschaftliche Bodennutzung auf Grund-

stücken innerhalb eines Naturschutzgebietes oder Na-

tionalparkes, eines besonders geschützten Biotops

(§ 28a) oder besonders geschützten Feuchtgrünlandes

(§ 28b) auf Grund der Verbote des § 24 Abs. 2 oder des

§ 25 Abs. 2, § 28a Abs. 2 oder § 28b Abs. 2 nicht nur un-

erheblich erschwert oder eingeschränkt, so soll das Land

den betroffenen Eigentümern oder sonstigen Nutzungs-

berechtigten einen Geldausgleich (Erschwernisausgleich)

auch dann gewähren, wenn die Voraussetzungen des

§ 50 nicht vorliegen. Voraussetzung der Gewährung von

Erschwernisausgleich ist bei Biotopen nach den §§ 28a

und 28b, daß diese in das Verzeichnis geschützter Teile

von Natur und Landschaft (§ 31 Abs. 1) eingetragen oder

nach einer Mitteilung der Naturschutzbehörde gemäß

§ 28a Abs. 4 oder § 28b Abs. 3 einzutragen sind. Hat der

Eigentümer oder Nutzungsberechtigte auf Grund einer

öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nach § 29 Abs. 3

oder durch die Teilnahme an einem vergleichbaren öf-

fentlich-rechtlichen Förderprogramm des Landes bewirkt,

daß auf seinem Grundstück ein nach § 28a oder § 28b

geschützter Biotop entstanden ist, so ist diese Leistung

bei der Bemessung des Erschwernisausgleichs ange-

messen zu berücksichtigen. Die Landesregierung kann

durch Verordnung Bestimmungen über die Höhe des Er-

schwernisausgleichs, über die für die Auszahlung zu-

ständige Stelle und über die Anrechnung von Ansprü-

chen treffen, die für dasselbe Grundstück aus anderem

Rechtsgrund bestehen.

(2) Wird jemandem durch Maßnahmen auf Grund dieses

Gesetzes ein Vermögensnachteil zugefügt, für den keine

Entschädigung nach § 50 zu leisten ist, der jedoch eine
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unbillige Härte darstellt, so kann ihm die veranlassende

Naturschutzbehörde einen Härteausgleich in Geld ge-

währen.

§ 53   Befreiungen

(1) Von den Verboten und Geboten dieses Gesetzes und

der auf Grund dieses Gesetzes und des Bundesnatur-

schutzgesetzes erlassenen Verordnungen kann die

für die Durchführung des Gesetzes oder den Erlaß

der Verordnung jeweils zuständige Naturschutzbe-

hörde auf Antrag Befreiung gewähren, wenn

1. die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall

a) zu einer nicht beabsichtigten Härte führen

würde und die  Abweichung mit den Belangen

des Naturschutzes und der Landschaftspflege

zu vereinbaren ist oder

b) zu einer nicht gewollten Beeinträchtigung von

Natur und Landschaft führen würde oder

2. überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit

die Befreiung erfordern.

In Verordnungen über Nationalparke kann die Zuständig-

keit abweichend geregelt werden.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Befreiung von Ver-

boten und Geboten einer Satzung nach § 28. Über die

Befreiung entscheidet die Gemeinde.
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Achter Abschnitt:  Durchführung des Ge-

setzes

§ 54   Naturschutzbehörden

(1) Die Landkreise und die kreisfreien Städte nehmen die

Aufgaben der unteren Naturschutzbehörden wahr. Die

Zuständigkeit der großen selbständigen Städte und der

selbständigen Gemeinden wird ausgeschlossen. Die

oberste Naturschutzbehörde kann auf Antrag die Aufga-

ben der unteren Naturschutzbehörde einer großen selb-

ständigen Stadt übertragen; die Übertragung kann wider-

rufen werden, wenn die große selbständige Stadt dies

beantragt oder sie keine Gewähr mehr für eine ord-

nungsgemäße Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben

bietet. Die Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde

gehören zum übertragenen Wirkungskreis.

(2) Obere Naturschutzbehörden sind die Bezirksregie-

rungen. Oberste Naturschutzbehörde ist das Fachmini-

sterium.

§ 55   Aufgaben und Zuständigkeit der Natur-

schutzbehörden

(1) Den Naturschutzbehörden obliegt die Durchführung

dieses Gesetzes. Sie haben darüber zu wachen und dar-

auf hinzuwirken, daß die Rechtsvorschriften über Natur-

schutz und Landschaftspflege eingehalten werden.

(2) Die unteren Naturschutzbehörden sind zuständig,

wenn nichts anderes bestimmt ist. Sie sind zuständige

Behörden im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes und

der danach ergangenen Rechtsverordnungen, soweit

nicht die Aufgaben der obersten oder oberen Natur-

schutzbehörde oder der Fachbehörde für Naturschutz

zugewiesen sind. Die oberen Naturschutzbehörden und

die oberste Naturschutzbehörde üben die Fachaufsicht

über die ihnen nachgeordneten Naturschutzbehörden

aus. Eine Fachaufsichtsbehörde kann an Stelle einer

nachgeordneten Behörde tätig werden, wenn diese eine

Weisung nicht fristgemäß befolgt oder wenn Gefahr im

Verzuge ist.
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(3) Die oberste Naturschutzbehörde kann bestimmen,

daß an Stelle einer nachgeordneten Naturschutzbehörde

eine andere Naturschutzbehörde zuständig ist, wenn ei-

ne Angelegenheit in den Zuständigkeitsbereich mehrerer

Naturschutzbehörden fällt oder wenn dies aus anderen

Gründen zweckdienlich erscheint. Sie kann für National-

parke eine von den Absätzen 1 und 2 abweichende Zu-

ständigkeitsregelung treffen.

§ 56   Zusammenarbeit der Naturschutzbehör-

den und anderer Behörden

(1) Die anderen Behörden und öffentlichen Stellen haben

im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Verwirklichung der

Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu

unterstützen. Sie haben die Naturschutzbehörden bereits

bei der Vorbereitung aller öffentlichen Planungen und

Maßnahmen, die die Belange des Naturschutzes und der

Landschaftspflege berühren können, zu unterrichten und

anzuhören, soweit nicht eine weitergehende Form der

Beteiligung vorgeschrieben ist.

(2) Die Beteiligungspflicht nach Absatz 1 Satz 2 gilt ent-

sprechend für die Naturschutzbehörden, soweit Planun-

gen und Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege den Aufgabenbereich anderer Behörden

berühren können.

§ 57   Fachbehörde für Naturschutz

Die Fachbehörde für Naturschutz ist eine Behörde des

Landes. Sie wirkt bei der Ausführung dieses Gesetzes

mit. Neben den Aufgaben, die ihr durch andere Vor-

schriften dieses Gesetzes zugewiesen werden, hat sie

insbesondere

1. Untersuchungen zur Verwirklichung der Ziele des

Naturschutzes und der Landschaftspflege

durchzuführen,

2. die Naturschutzbehörden und andere Stellen in

Fragen des Naturschutzgesetzes und der

Landschaftspflege zu beraten,



- 44 -

3. die Öffentlichkeit über Naturschutz und Landschafts-

pflege zu unterrichten,

4. die Aufgaben der staatlichen Vogelschutzwarte

wahrzunehmen.

§ 58   Beauftragte für Naturschutz und Land-

schaftspflege

(1) Die Naturschutzbehörde bestellt Beauftragte für Na-

turschutz und Landschaftspflege. Die Bestellung bedarf

der Bestätigung durch die obere Naturschutzbehörde.

Die Beauftragten müssen die erforderliche Sachkunde

besitzen und dürfen nicht Bedienstete der bestellenden

Behörde sein. Sie werden jeweils für fünf Jahre bestellt.

(2) Die Beauftragten beraten und unterstützen die Natur-

schutzbehörde in allen Angelegenheiten des Naturschut-

zes und der Landschaftspflege. Sie fördern das allge-

meine Verständnis für diese Aufgaben. Sie sind an fach-

liche Weisungen nicht gebunden. Die Naturschutzbehör-

de hat ihnen die Auskünfte zu erteilen, die zur  Wahr-

nehmung ihrer Aufgaben erforderlich sind.

(3) Die Beauftragten sind ehrenamtlich für den Landkreis

oder die Stadt tätig.

§ 59   Landschaftswacht

Die Naturschutzbehörde kann aus geeigneten Personen

eine Landschaftswacht bilden, die geschützte Teile von

Natur und Landschaft und Naturparke überwacht und für

den Artenschutz sorgt. Die oberste Naturschutzbehörde

erläßt, soweit erforderlich, einheitliche Vorschriften über

die Bestellung und die Tätigkeit der Landschaftswacht,

insbesondere auch über ihre Ausweise, Abzeichen und

Dienstkleidung.

§ 60   Anerkennung von Verbänden

Über die Anerkennung eines Vereins nach § 29 des

Bundesnaturschutzgesetzes entscheidet die oberste

Naturschutzbehörde, soweit nicht der für Naturschutz

und Landschaftspflege zuständige Bundesminister zu-

ständig ist. Durch die Anerkennung wird dem Verein die
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Wahrung der Belange von Naturschutz und Landschafts-

pflege anvertraut.

§ 60a   Mitwirkung der Verbände

Einem nach § 29 Abs. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes

anerkannten Verein ist, soweit er in seinen satzungsge-

mäßen Aufgaben berührt wird, über die in § 29 Abs.1 des

Bundesnaturschutzgesetzes geregelte Mitwirkung hinaus

in folgenden Verfahren Gelegenheit zur Stellungnahme

und zur Einsicht in die bei der zuständigen Behörde vor-

handenen Unterlagen zu geben, soweit diese für die Be-

urteilung der Auswirkungen auf Natur und Landschaft

erforderlich sind:

1. bei der Vorbereitung von Verordnungen, deren

Durchführung erhebliche Beeinträchtigungen der

Belange von Naturschutz und Landschaftspflege

erwarten läßt,

2. bei der Vorbereitung von Programmen und Plänen

nach den §§ 4 bis 6 sowie nach § 5 Abs. 3 und § 8

Abs. 3 des Niedersächsischen Gesetzes über

Raumordnung und Landesplanung,

3. bei der Durchführung von Raumordnungsverfahren

nach § 6a des Raumordnungsgesetzes des Bundes

und nach § 14 des Niedersächsischen Gesetzes

über Raumordnung und Landesplanung sowie bei

der Bestimmung der Linienführung von Landes-

straßen nach § 37 des Niedersächsischen

Straßengesetzes, sofern nicht ein Raumordnungs-

verfahren vorausgegangen ist,

4. vor der Erteilung von

a) Plangenehmigungen für Bundesverkehrswege,

ausgenommen

aa) die Schienenwege der Deutschen

Bundesbahn, einschließlich der für den

Betrieb der Schienenwege notwendigen

Anlagen,

bb) andere Bundesverkehrswege einschließ-

lich der Flughäfen und der Landeplätze

mit beschränktem Bauschutzbereich,
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soweit sie in bundeseigener Verwaltung

geführt werden,

b) Plangenehmigungen nach

aa) § 31 Abs. 3 des Kreislaufwirtschafts- und

Abfallgesetzes, sofern das Vorhaben im

Außenbereich (§ 19 Abs. 1 Nr. 3 des Bau-

gesetzbuchs) durchgeführt werden soll,

bb) § 87 Abs. 1 des Niedersächsischen

Wassergesetzes,

cc) § 128 des Niedersächsischen Wasser-

gesetzes,

dd) § 12 des Niedersächsischen Deich-

gesetzes,

ee) § 41 Abs. 4 des Flurbereinigungs-

gesetzes,

c) gehobenen Erlaubnissen nach § 11 des Nieder-

sächischen Wassergesetzes und Bewilligungen

nach § 13 des Niedersächsischen Wasser-

gesetzes,

d) Erlaubnissen nach § 10 des Niedersächsischen

Wassergesetzes

aa) für das Entnehmen und Ableiten von

Wasser aus oberirdischen Gewässern,

wenn die zu nutzende Wassermenge

10.000 m3 je Jahr übersteigt,

bb) für das Aufstauen und Absenken von

oberirdischen Gewässern erster und

zweiter Ordnung sowie von stehenden

Gewässern dritter Ordnung und von

naturnahen Fließgewässern, die Bestand-

teil des niedersächsischen Fließgewässer-

schutzsystems sind,

cc) für das Entnehmen fester Stoffe aus

oberirdischen Gewässern erster und

zweiter Ordnung sowie von stehenden

Gewässern dritter Ordnung und von

naturnahen Fließgewässern, die Bestand-

teil des niedersächsischen Fließgewässer-

schutzsystems sind,
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dd) für das Einleiten und Einbringen von

Stoffen in oberirdische Gewässer und in

das Grundwasser von mehr als 8 m3 je

Tag, ausgenommen das Einleiten von

Niederschlagswasser aus Regenwasser-

leitungen,

ee) für das Einbringen und Einleiten von

Stoffen in Küstengewässer,

ff) für das Entnehmen, Zutagefördern,

Zutageleiten und Ableiten von Grund-

wasser, wenn die Wassermenge

10.000 m3 im Jahr übersteigt,

gg) für das Aufstauen, Absenken und Ableiten

von Grundwasser und für Maßnahmen,

die geeignet sind, dauernd oder in einem

nicht nur unerheblichen Ausmaß schäd-

liche Veränderungen der physikalischen,

chemischen oder biologischen Beschaf-

fenheit des Wassers herbeizuführen,

e) Genehmigungen

aa) nach § 91 des Niedersächsischen

Wassergesetz, soweit die Vorhaben

Gewässer erster und zweiter Ordnung,

stehende Gewässer dritter Ordnung oder

naturnahe Fließgewässern dritter Ordnung

betreffen, die Bestandteil des nieder-

sächsischen Fließgewässerschutz-

systems sind,

bb) nach § 154 des Niedersächsischen

Wassergesetzes,

cc) nach § 156 des Niedersächsischen

Wassergesetzes,

dd) nach den §§ 13 und 17 des

Landeswaldgesetzes für Flächen von über

3 ha,

ee) von Bodenabbauvorhaben nach § 19,

ff) von Bauvorhaben im Außenbereich (§ 19

Abs. 1 Nr. 3 des Baugesetzbuchs), wenn

die bauliche Anlage eine Grundfläche von
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1000 m2 oder eine Höhe von 20 m über-

schreitet; ausgenommen sind Gruppen

von nicht mehr als fünf Windkraftanlagen,

f) Vorbescheiden nach § 20,

g) Ausnahmen und Befreiungen von Geboten und

Verboten der Verordnungen zur Festsetzung

von Überschwemmungsgebieten nach § 92 des

Niedersächsischen Wassergesetzes, soweit

hiermit Eingriffe in  Natur und Landschaft

verbunden sind,

5. beim Verzicht auf Planfeststellung

a) nach § 17 Abs. 2 des Bundesfernstraßen-

gesetzes,

b) nach § 38 Abs. 3 des Niedersächsischen

Straßengesetzes, soweit mit den Vorhaben

Eingriffe in Natur und Landschaft verbunden

sind,

6. bei Maßnahmen nach § 5 Abs. 2 und § 21 des

Niedersächsischen Deichgesetzes, soweit hiermit

Eingriffe in Natur und Landschaft verbunden sind,

7. vor der Erteilung von Ausnahmen und Befreiungen

a) nach § 53, soweit es sich um Befreiungen von

Verboten in Verordnungen nach § 26 handelt,

b) nach § 28a Abs. 5 von den Verboten des § 28a

Abs. 2 oder nach § 28b Abs. 4 von den

Verboten des § 28b Abs. 2, soweit  es sich um

Vorhaben im Außenbereich (§ 19 Abs. 1 Nr. 3

des Baugesetzbuchs) handelt,

c) nach § 33 Abs. 4 von den Verboten des § 33

Abs. 1,

8. vor der Erteilung von Genehmigungen auf Grund der

nach § 71 übergeleiteten Verordnungen.

§ 60 b   Verfahren

(1) Die anerkannten Vereine sind über den Inhalt und

den Ort eines Vorhabens nach § 60a in Kenntnis zu set-

zen und auf ihre Rechte hinzuweisen. Sie werden an

dem weiteren Verfahren nur beteiligt, wenn sie innerhalb
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eines Monats nach Zugang der Mitteilung ankündigen,

eine Stellungnahme abgeben zu wollen.

(2) Den Vereinen, die nach Absatz 1 Satz 2 am weiteren

Verfahren zu beteiligen sind, werden die das Verfahren

betreffenden Unterlagen übersandt, soweit sie nicht Ge-

schäfts- oder Betriebsgeheimnisse enthalten.

(3) Legt der Antragsteller der Behörde Unterlagen vor,

die nach seiner Beurteilung Geschäfts- oder Betriebsge-

heimnisse enthalten, so hat er sie zu kennzeichnen und

von den anderen Unterlagen getrennt vorzulegen. Sieht

die Behörde darauf von einer Übersendung von Unterla-

gen an die zu beteiligenden Vereine ab, so muß sie ih-

nen den Inhalt dieser Unterlagen, soweit es ohne Preis-

gabe des Geheimnisses geschehen kann, so ausführlich

darstellen, daß den Vereinen eine Beurteilung der Aus-

wirkungen auf Natur und Landschaft möglich ist. Hält die

Behörde die Kennzeichnung der Unterlagen als Ge-

schäfts- und Betriebsgeheimnis für unberechtigt, so hat

sie den Antragsteller vor der Übersendung der Unterla-

gen an die Vereine zu hören.

(4) Ein zu beteiligender Verein kann innerhalb einer Frist

von zwei Monaten nach Übersendung der Unterlagen ei-

ne Stellungnahme abgeben. Die Frist zur Stellungnahme

soll auf Antrag verlängert werden, wenn dadurch keine

Verzögerung des Verfahrens zu erwarten ist. Sie kann

verlängert werden, wenn die Behörde dies für sachdien-

lich hält. Endet das Verfahren durch einen Verwaltungs-

akt oder den Abschluß eines öffentlich-rechtlichen Ver-

trages, so ist den Vereinen, die im Verfahren eine Stel-

lungnahme abgegeben haben, die Entscheidung be-

kanntzugeben.

(5) Die anerkannten Vereine haben jeder Naturschutzbe-

hörde eine Stelle zu benennen, die zur Entgegennahme

von Mitteilungen nach Absatz 1 Satz 1 und zur Abgabe

von Erklärungen nach Absatz 1 Satz 2 ermächtigt ist. Hat

ein Verein einer Naturschutzbehörde keine Stelle be-

nannt, so wird er in ihrem Zuständigkeitsbereich nicht an

Verfahren nach § 60a beteiligt.

(6) Durch schriftliche Erklärung der nach Absatz 5 Satz 1

benannten Stelle kann ein Verein gegenüber der zustän-
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digen Naturschutzbehörde auf die Mitwirkung in be-

stimmten Verfahren generell verzichten.

(7) Die Mitwirkung der anerkannten Vereine an einem

Verfahren nach § 60a entfällt, wenn

1. eine sofortige Entscheidung wegen Gefahr im

Verzug oder im öffentlichen Interesse im Sinne des

§ 28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes notwendig

erscheint oder

2. sie eine Bekanntgabe personenbezogener Daten

erfordert, die eine Beeinträchtigung überwiegender

schutzwürdiger Belange eines Beteiligten erwarten

läßt und ohne Kenntnis dieser Angaben keine

Beurteilung der Auswirkung auf Natur und Land-

schaft erfolgen kann.

(8) Eine Verletzung der Mitwirkungsrechte nach § 60a

Nr. 1 ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines

Jahres nach Verkündung der Verordnung schriftlich unter

Angabe des Sachverhalts, der die Verletzung begründen

soll, bei der Behörde, die die Verordnung erlassen hat,

geltend gemacht wird.

§ 60c   Klagerecht von Verbänden

(1) Ein nach § 29 Abs. 2 und 3 des Bundesnaturschutz-

gesetzes anerkannter Verein kann, ohne eine Verletzung

in eigenen Rechten darlegen zu müssen, Rechtsbehelfe

gegen einen Verwaltungsakt nach Maßgabe der Verwal-

tungsgerichtsordnung einlegen, wenn er geltend macht,

daß der Verwaltungsakt den Vorschriften des Bundes-

naturschutzgesetzes, dieses Gesetzes, den auf Grund

dieses Gesetzes erlassenen oder fortgeltenden Rechts-

vorschriften oder anderen Rechtsvorschriften wider-

spricht, die auch den Belangen des Naturschutzes und

der Landschaftspflege zu dienen bestimmt sind.

(2) Rechtsbehelfe nach Absatz 1 sind nur zulässig, wenn

der Verein durch den Verwaltungsakt in seinen sat-

zungsgemäßen Aufgaben berührt ist und er

1. in den Fällen des § 60a Nrn. 4, 5, 7 und 8 oder des §

29 Abs. 1 Nrn. 3 und 4 des Bundesnaturschutz-

gesetzes im Verwaltungsverfahren eine Stellung-

nahme abgegeben hat oder ihm nicht die nach
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diesen Vorschriften gebotene Gelegenheit zur

Mitwirkung gegeben worden ist oder

2. in Verwaltungsverfahren, in denen ihm auf Grund

anderer Rechtsvorschriften, die auch den Belangen

des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu

dienen bestimmt sind, eine Beteiligung offensteht,

eine Stellungnahme abgegeben hat oder ihm nicht

die nach diesen Vorschriften gebotene Gelegenheit

zur Mitwirkung gegeben worden ist.

(3) Hat der Verein im Verwaltungsverfahren Gelegenheit

zur Stellungnahme gehabt, so ist er im Verfahren über

den Rechtsbehelf mit allen Einwendungen ausgeschlos-

sen, die er auf Grund der ihm überlassenen oder von ihm

eingesehenen Unterlagen zum Gegenstand der Stel-

lungnahme hätte machen können. Eine Verletzung der

Vorschriften des § 60b Abs. 1 ist unbeachtlich, wenn der

Verein nicht innerhalb eines Jahres, nachdem von dem

Verwaltungsakt Gebrauch gemacht worden ist, einen

Rechtsbehelf nach Absatz 1 eingelegt hat.

(4) Absatz 1 findet keine Anwendung auf Verwaltungs-

akte, die auf Grund einer Entscheidung in einem verwal-

tungsgerichtlichen Verfahren ergehen.

§ 61   Beteiligung von Vereinen an Aufgaben

des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Vereinen und anderen juristischen Personen können mit

ihrem Einverständnis

1. die Betreuung, Pflege und Entwicklung bestimmter

nach den §§ 24 bis 28b geschützter Teile von Natur

und Landschaft,

2. die Betreuung von Naturparken und

3. bestimmte Aufgaben des Artenschutzes widerruflich

übertragen werden, wenn sie Gewähr für die sach-

gerechte Erfüllung der Aufgabe bieten. Die Entschei-

dung trifft im Fall des Satzes 1 Nr. 1 die für die

Verordnung jeweils zuständige Naturschutzbehörde,

im Fall des Satzes 1 Nr. 2 die oberste Natur-

schutzbehörde und im Fall des Satzes 1 Nr. 3 die
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obere Naturschutzbehörde im Einvernehmen mit der

Fachbehörde für Naturschutz. Hoheitliche Befug-

nisse können nicht übertragen werden.

§ 62   Behördliche Untersuchungen und Kon-

trollen

(1) Beauftragte der Naturschutzbehörden und der Fach-

behörde für Naturschutz dürfen

1. zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben Grundstücke mit

Ausnahme von Wohngebäuden betreten und dort

nach rechtzeitiger Ankündigung auch Vermessun-

gen, Bodenuntersuchungen und ähnliche Arbeiten

durchführen und

2. in den Fällen des § 45 Tiergehege an Ort und Stelle

daraufhin überprüfen, ob die Vorschriften zum

Schutz wildlebender Tiere eingehalten und die in

§ 45 Abs. 3 und 4 genannten Anforderungen erfüllt

wurden.

(2) Das Grundrecht nach Artikel 13 des Grundgesetzes

wird eingeschränkt.

(3) Absatz 1 Nr. 1 und Absatz 2 gelten entsprechend für

Beauftragte von Gemeinden zur Wahrnehmung ihrer

Aufgaben nach diesem Gesetz.

§ 63   Maßnahmen der Naturschutzbehörde

Die Naturschutzbehörde trifft nach pflichtgemäßem Er-

messen die Maßnahmen, die im Einzelfall erforderlich

sind, um die Einhaltung der Rechtsvorschriften über Na-

turschutz und Landschaftspflege sicherzustellen. Sind

Natur oder Landschaft rechtswidrig zerstört, beschädigt

oder verändert worden, so kann die Naturschutzbehörde

auch die Wiederherstellung des bisherigen Zustandes

anordnen. Im übrigen gilt für diese Maßnahmen das Nie-

dersächsische Gesetz über die öffentliche Sicherheit und

Ordnung. Eine Anordnung, die ein Grundstück betrifft

und sich an den Eigentümer oder Nutzungsberechtigten

wendet, ist auch für dessen Rechtsnachfolger verbind-

lich.
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Neunter Abschnitt:  Ordnungswidrigkei-

ten

§ 64   Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt, wer, ohne daß eine Ausnahme

zugelassen oder eine Befreiung erteilt wurde, vorsätzlich

oder fahrlässig

1. einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen

Verordnung zuwiderhandelt, soweit sie für

bestimmte Tatbestände auf diese Bußgeldvorschrift

verweist,

2. einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen

vollziehbaren schriftlichen Anordnung, die auf diese

Bußgeldvorschrift verweist, zuwiderhandelt,

3. ohne die nach § 17 erforderliche Genehmigung

Bodenschätze abbaut,

4. entgegen § 24 Abs. 2 oder § 25 Abs. 2 in einem

Naturschutzgebiet oder Nationalpark die Wege

verläßt oder Handlungen vornimmt, die das

Naturschutzgebiet, den Nationalpark oder einzelne

ihrer Bestandteile zerstören, beschädigen oder

verändern,

5. entgegen § 27 Abs. 2 Handlungen vornimmt, die ein

Naturdenkmal oder seine geschützte Umgebung

zerstören, beschädigen oder verändern

6. entgegen § 33 eine Wallhecke beseitigt oder

beschädigt,

7. den Vorschriften des § 35 über den allgemeinen

Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen

zuwiderhandelt,

8. entgegen § 28a Abs. 2 einen besonders geschützten

Biotop oder entgegen § 28b Abs. 2 besonders

geschütztes Feuchtgrünland zerstört oder sonst

erheblich beeinträchtigt, wenn dieser in das

Verzeichnis geschützter Teile von Natur und

Landschaft eingetragten oder dem Betroffenen nach

§ 28a Abs. 4 bekanntgegeben worden war,
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9. den Vorschriften des § 37 über den allgemeinen

Biotopschutz zuwiderhandelt,

10. entgegen § 44 gebietsfremde Tiere und Pflanzen

aussetzt oder in der freien Natur und Landschaft

ansiedelt,

11. ein Tiergehege ohne die nach § 45 erforderliche

Genehmigung oder abweichend von dieser Geneh-

migung betreibt oder Auflagen in der Genehmigung

nicht erfüllt,

12. entgegen § 46 Abs. 1 den Fund einer bisher

unbekannten Naturschöpfung nicht anzeigt oder den

Fund und die Fundstelle nicht gemäß § 46 Abs. 2

unverändert läßt.

§ 65   Geldbuße

Ordnungswidrigkeiten nach § 64 können mit einer Geld-

buße bis zu 50.000,-- DM, in den Fällen der Nummern 4

bis 5, und 8 bis zu 100.000,-- DM, geahndet werden.

§ 66   Einziehung

Ist eine Ordnungswidrigkeit nach diesem Gesetz began-

gen worden, so können Gegenstände, auf die sich die

Ordnungswidrigkeit bezieht oder die zu ihrer Begehung

oder Vorbereitung gebraucht worden oder bestimmt ge-

wesen sind, eingezogen werden. § 23 des Gesetzes über

Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden.

Vom Abdruck der §§ 67 bis 70 wird abgese-

hen.
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Zehnter Abschnitt:  Übergangs- und

Schlußvorschriften

§ 71   Überleitungsvorschrift für das bisherige

Naturschutzrecht

(1)  Verordnungen und Anordnungen, die auf Grund

1. des Reichsnaturschutzgesetzes vom 26. Juni 1935

(Nieders. GVBl. Sb II S. 908)

2. des Naturschutzgesetzes der Deutschen Demo-

kratischen Republik vom 4. August 1954 (GBl. S.

695) oder

3. der Ersten Durchführungsverordnung zum Landes-

kulturgesetz der Deutschen Demokratischen

Republik vom 14. Mai 1970 (GBl. II S. 331) oder der

Ersten Durchführungsverordnung zum Landeskultur-

gesetz der Deutschen Demokratischen Republik

vom 18. Mai 1989 (GBl. I S. 159)

in der jeweils geltenden Fassung zum Schutz oder zur

einstweiligen Sicherstellung von Naturschutzgebieten,

Naturdenkmalen, Landschaftsschutzgebieten oder Land-

schaftsteilen erlassen wurden, bleiben in Kraft, bis sie

ausdrücklich geändert oder aufgehoben werden oder ihre

Geltungsdauer abläuft. Für die Aufhebung gelten die Zu-

ständigkeits- und Verfahrensvorschriften dieses Geset-

zes, für Befreiungen von Geboten und Verboten für diese

geschützten Teile von Natur und Landschaft gilt § 53

entsprechend. Maßgeblich für die Lage und Abgrenzung

der nach den in Satz 1 Nrn. 1 und 3 genannten Vor-

schriften geschützten Objekte sind die bei der oberen

Naturschutzbehörden am Tage des Inkrafttretens dieses

Gesetzes archivmäßig hinterlegten Karten.

(2) In Landschaftsschutzgebieten nach Absatz 1 Satz 1

Nr. 3 gilt § 16 Abs. 3 der Ersten Durchführungsverord-

nung zum Landeskulturgesetz der Deutschen Demokrati-

schen Republik vom 18. Mai 1989 (GBl. I S. 159) mit fol-

genden Maßgaben:
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1. An die Stelle des Vorsitzenden des Rates des

Bezirks oder des Kreises tritt die Naturschutz-

behörde.

2. Besteht keine Landschaftspflegeplan, so bedürfen

alle landschaftsverändernden Maßnahmen der

Zustimmung der Naturschutzbehörde. Die Zustim-

mung ist zu erteilen, wenn die Handlung mit den

Schutzzielen des Gebietes vereinbar ist.

(3) Soweit Verordnungen oder Anordnungen nach Absatz

1 Nr. 1 für die Ahndung

1. von Verstößen auf Strafen nach den §§ 21 und 22

des Reichsnaturschutzgesetzes vom 26. Juni 1935

(Nieders. GVBl. Sb II S. 908) oder

2. von Ordnungswidrigkeiten auf die §§ 21a und 22 des

Reichtsnaturschutzgesetzes vom 26. Juni 1935

(Nieders. GVBl. Sb II S. 908) in der Fassung des

Artikels 70 des Ersten Anpassungsgesetzes vom 24.

Juni 1970 (Nieders. GVBl. S. 237)

verweisen, treten an deren Stelle die §§ 64 bis 66.

(4) Für Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete

und Naturdenkmale nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 treten an

die Stelle der §§ 18 und 19 des Naturschutzgesetzes der

Deutschen Demokratischen Republik vom 4. August

1954 (GBl. S. 695) die §§ 64 bis 66.

(5) Für Naturschutzgebiete, Naturdenkmale, Land-

schaftsschutzgebiete und sonstige geschützte Land-

schaftsteile nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 gilt § 35 des Er-

sten Durchführungsverordnung zum Landeskulturgesetz

der Deutschen Demokratischen Republik vom 18. Mai

1989 (GBl. I S. 159) mit folgender Maßgabe:

1. Für die Höhe der Geldbußen gilt  § 65 entsprechend.

2. An die Stelle des Absatzes 5 tritt  § 66.

(6) Verfahren, die auf Grund der nach § 70 außer Kraft

tretenden Vorschriften eingeleitet wurden und beim In-

krafttreten dieses Gesetzes noch nicht abgeschlossen

sind, werden nach den Vorschriften dieses Gesetzes zu

Ende geführt.
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§ 72   Übergangsvorschrift für Eingriffe

(1) Die §§ 10 bis 15 gelten nicht für Eingriffe, die vor In-

krafttreten dieses Gesetzes rechtmäßig begonnen wur-

den oder bei Inkrafttreten dieses Gesetzes auf Grund ei-

ner Genehmigung, eines entsprechenden Verwaltungs-

aktes, einer Anzeige oder eines Planfeststellungsbe-

schlusses begonnen werden dürfen. Die Vergabe von

Bauarbeiten gilt als Beginn des Eingriffs.

(2) Solange die in Absatz 1 genannten Eingriffe noch

nicht abgeschlossen sind, kann die zuständige Behörde

im Benehmen mit der Naturschutzbehörde den Verursa-

cher nachträglich zu Ausgleichsmaßnahmen verpflichten.

§ 38 des Bundesnaturschutzgesetzes bleibt unberührt.

Soweit dem Verursacher dadurch, daß er erst nachträg-

lich zum Ausgleich herangezogen wird, erhöhte Aufwen-

dungen oder sonstige Nachteile entstehen, hat er An-

spruch auf angemessene Geldentschädigung. § 51 gilt

entsprechend.

(3) Soweit nach den §§ 1, 2 und 16 Nr. 1 des Bodenab-

baugesetzes eine Pflicht zur Herrichtung von Abbau-

oder Betriebsflächen entstanden und bei Inkrafttreten

dieses Gesetzes noch nicht erfüllt ist, bleibt diese als

Verpflichtung nach § 10 dieses Gesetzes bestehen. Ge-

nehmigungen nach § 4 des Bodenabbaugesetzes gelten

als Genehmigungen nach § 17 dieses Gesetzes fort.

§ 73   Übergangsvorschrift für Tiergehege

(1) Tiergehege, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes

vorhanden sind, dürfen bis zum 1. Januar 1982 ohne die

in § 45 vorgeschriebene Genehmigung weiterbetrieben

werden. Die obere Naturschutzbehörde kann die Frist

verlängern.

(2) Die §§ 60a und 60 b finden Anwendung auf Verfah-

ren, die am 1. November 1993 bereits eröffnet sind,

wenn

1. in dem Verfahren eine Mitwirkung der Träger

öffentlicher Belange gesetzllich vorgesehen sind und

2. diese Mitwirkung noch nicht abgeschlossen ist.
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(3) § 60c findet Anwendung auf  Verwaltungsakte, die

nach dem 1. November 1993 erlassen wurden, wenn im

vorangegangenen Verwaltungsverfahren eine Mitwirkung

der anerkannten Verbände gesetzlich vorgeschrieben

war.

§ 74   Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1981 in Kraft.
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Verordnung über den Erschwernisaus-

gleich und den Vertragsnaturschutz in

geschützten Teilen von Natur und Land-

schaft

in der Fassung vom 10. Juli 1997, Nds. GVBl. S. 344

Auf Grund des § 52 Abs. 1 Satz 4 sowie des § 29 Abs. 3

Sätze 2 und 3 des Niedersächsischen Naturschutzgeset-

zes in der Fassung vom 19.  April 1994 (Nds. GVBI. S.

155. 267), geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom

28. Mai 1996 (Nds. GVBl. S. 242), wird verordnet:

§ 1   Erschwernisausgleich

(1) Erschwernisausgleich wird gewährt für Grünland

1. in Naturschutzgebieten und Nationalparks, wenn die

wirtschaftliche Bodennutzung durch eine Natur-

schutzgebiets- oder Nationalparkverordnung einge-

schränkt wird,

2. in besonders geschützten Biotopen nach § 28a des

Niedersächsischen Naturschutzgesetzes und in

besonders geschütztem Feuchtgrünland nach § 28b

des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes, die in

das Verzeichnis geschützter Teile von Natur und

Landschaft eingetragen sind oder deren Existenz

nach § 28a Abs. 4 oder § 28b Abs. 3 des

Niedersächsischen Naturschutzgesetzes mitgeteilt

wurde, wenn

a) die zum Zeitpunkt der Mitteilung ausgeübte

wirtschaftliche Bodennutzung auf Veranlassung

der Naturschutzbehörde eingeschränkt wird

oder

b) der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte

gemäß § 52 Abs. 1 Satz 3 des Nieder-

sächsischen Naturschutzgesetzes die Entste-

hung des geschützten Biotops bewirkt hat.

(2) Absatz 1 gilt nicht für
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1. Grundstücke im Eigentum von Gebietskörper-

schaften,

2. Flächen an

a) der Nordsee oder

b) den tidebeeinflußten Flußläufen ohne Schutz

vor Überflutungen oder Hochwasser,

3. Flächen von weniger als 0,5 ha oder Flächen nach

§ 28a oder 28b des Niedersächsischen Naturschutz-

gesetzes von weniger als 0,25 ha je Bewirtschafter.

§ 2   Höhe des Erschwernisausgleichs

(1) Die Höhe des Erschwernisausgleichs ist nach der

Anlage (Punktwerttabelle) zu berechnen.

(2) Liegt eine Fläche nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 in einem Na-

turschutzgebiet oder einem Nationalpark, so wird Er-

schwernisausgleich nur nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 gewährt.

(3) In Fällen des § 1 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b sind die Re-

geIungen der abgelaufenen Vereinbarung Grundlage der

Bemessung des Erschwernisausgleichs nach der Punkt-

werttabelle. Für darüber hinausgehende Einschränkun-

gen der Bodennutzung nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a

wird ein zusätzlicher Ausgleich nach Absatz 1 gewährt.

(4) Erhält der Bewirtschafter Zahlungen für ähnliche Ver-

pflichtungen auf derselben Fläche, so wird dieser Betrag

auf den Erschwernisausgleich angerechnet.

(5) Beträge unter 100 Deutsche Mark jährlich werden

nicht ausgezahlt.

§ 3   Begünstigter, Antrag

(1) Erschwernisausgleich wird auf schriftlichen Antrag

durch das Amt für Agrarstruktur, in dessen Zuständig-

keitsbereich die Hofstelle des Antragstellers liegt, ge-

währt. Der Antrag ist bis zum 1. Februar des Jahres, für

das Erschwernisausgleich beantragt wird, bei dem Amt

für Agrarstruktur zu stellen. Der Antrag ist fristgerecht ge-

stellt, wenn er am 1. Februar dem Amt für Agrarstruktur

zugeht.
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(2) Der Erschwernisausgleich wird dem Bewirtschafter

gewährt. Bewirtschafter ist, wer auf Grund Eigentums

oder privatrechtlicher Vereinbarungen berechtigt ist, ein

Grundstück zu nutzen.

(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 ist der Antrag für

das Kalenderjahr 1997 bis zum 31.  Oktober 1997 zu

stellen.

§ 4   Vertragsnaturschutz

Mit Bewirtschaftern von Flächen in geschützten Teilen

von Natur und Landschaft können öffentlich-rechtliche

Vereinbarungen nach § 29 Abs. 3 des Niedersächsi-

schen Naturschutzgesetzes abgeschlossen werden, die

sie verpflichten, über die in der Schutzverordnung nach §

24 oder 25 des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes

hinausgehende Bewirtschaftungsbeschränkungen hinzu-

nehmen oder Pflegemaßnahmen durchzuführen. Die

Unterlassungen oder Leistungen und das Entgelt dafür

sind in entsprechender Anwendung der Punktwerttabelle

zu vereinbaren. In der Vereinbarung sind auch die Lauf-

zeit, die Art und Weise der Zahlung, die Kündigungs-

möglichkeit und die Zulassung von Kontrollen zu regeln.

§ 5   Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1997 in

Kraft.
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Gesetz über Naturschutz und Land-

schaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz

- BNatSchG)*

in der Fassung vom 12. März 1987, BGBl. S. 889, zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Zweiten Gesetzes
zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
30. April1998, BGBl. I S. 823

Mit Ausnahme der §§ 1 und 2, die der niedersächsische

Gesetzgeber wörtlich übernommen hat, sind alle rele-

vanten unmittelbar geltenden Vorschriften abgedruckt.

*  Dieses Gesetz dient der Umsetzung folgender Richtli-

nien:

1. Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992

zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie

der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG Nr. L

206 S. 7),

2. Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979

über die Erhaltung wildlebender  Vogelarten (ABl.

EG Nr. L 103 S. 1),

3. Richtlinie des Rates vom 28. März 1983 betreffend

die Einfuhr in die Mitgliedstaaten von Fellen

bestimmter Jungrobben und Waren daraus (ABl. EG

Nr. L 91 S. 30).
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Erster Abschnitt: Allgemeine Vorschriften

§ 3   Aufgaben der Behörden und öffentlichen

Stellen

(1) Die Durchführung dieses Gesetzes und der im Rah-

men und auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechts-

vorschriften obliegt den für Naturschutz und Land-

schaftspflege zuständigen Behörden, soweit in Rechts-

vorschriften nichts anderes bestimmt ist.

(2) Andere Behörden und öffentliche Stellen haben im

Rahmen ihrer Zuständigkeit die Verwirklichung der Ziele

des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu unter-

stützen. Sie haben die für Naturschutz und Landschafts-

pflege zuständigen Behörden bereits bei der Vorberei-

tung aller öffentlichen Planungen und Maßnahmen, die

die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspfle-

ge berühren können, zu unterrichten und anzuhören, so-

weit nicht eine weitergehende Form der Beteiligung vor-

geschrieben ist.

(3) Die Beteiligungspflicht nach Absatz 2 Satz 2 gilt ent-

sprechend für die für Naturschutz und Landschaftspflege

zuständigen Behörden, soweit Planungen und Maßnah-

men des Naturschutzes und der Landschaftspflege den

Aufgabenbereich anderer Behörden berühren können.

§ 4   Vorschriften für die  Landesgesetzgebung

Die Vorschriften dieses Gesetzes sind mit Ausnahme der

in Satz 3 genannten Vorschriften Rahmenvorschriften für

die Landesgesetzgebung. Die Länder sollen innerhalb

von zwei Jahren nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes

den Bestimmungen dieses Gesetzes entsprechende

Vorschriften einschließlich geeigneter Entschädigungsre-

gelungen erlassen oder bestehende Vorschriften anpas-

sen. Die §§ 1 bis 3, 7, 8a, 9, 12 Abs. 4 Satz 2, § 19a Abs.

1 Satz 1 und Abs. 2 bis 4, § 19b Abs. 1 Satz 2 und 3,

§ 19d Satz 1 Nr. 1 und Satz 2, die §§ 19e, 19f Abs. 1, die

§§ 20, 20a, § 20d Abs. 4 bis 6, § 20e Abs. 1 bis 4, die

§§ 20f, 20g Abs. 1 bis 6, §§ 21c bis 23, 26 bis 26b, 28 bis

31, 38, 39 gelten unmittelbar. Soweit Behörden des Bun-
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des Entscheidungen über Projekte im Sinne des § 19a

Abs. 2 Nr. 8 treffen oder solche Projekte durchführen, gilt

abweichend von Satz 3 auch § 19c unmittelbar.

Dritter Abschnitt:  Allgemeine Schutz-, Pflege-

und Entwicklungsmaßnahmen

§ 8a   Verhältnis zum Baurecht

(1) Sind auf Grund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung

oder Aufhebung von Bauleitplänen oder von Satzungen

nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Baugesetzbuchs Ein-

griffe in Natur und Landschaft zu erwarten, ist über die

Verminderung, den Ausgleich und den Ersatz nach den

Vorschriften des Baugesetzbuchs zu entscheiden.

(2) Auf Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplänen nach

§ 30 des Baugesetzbuches, während der Planaufstellung

nach § 33 des Baugesetzbuchs und im Innenbereich

nach § 34 des Baugesetzbuches sind die Vorschriften

der Eingriffsregelung nicht anzuwenden; § 29 Abs. 2 des

Baugesetzbuchs bleibt unberührt. Für Vorhaben im Au-

ßenbereich nach § 35 des Baugesetzbuchs sowie für

Bebauungspläne, soweit sie eine Planfeststellung erset-
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zen, bleibt die Geltung der Vorschriften über die Eingriffs-

regelung unberührt.

(3) Entscheidungen über Vorhaben nach § 35 Abs. 1 und

4 des Baugesetzbuchs und über die Errichtung von bau-

lichen Anlagen nach § 34 des Baugesetzbuchs ergehen

im Benehmen mit den für Naturschutz und Landschafts-

pflege zuständigen Behörden. Äußert sich in den Fällen

des § 34 des Baugesetzbuchs die für Naturschutz und

Landschaftspflege zuständige Behörde nicht binnen ei-

nes Monats, kann die für die Entscheidung zuständige

Stelle davon ausgehen, daß Belange des Naturschutzes

und der Landschaftspflege von dem Vorhaben nicht be-

rührt werden. Das Benehmen ist nicht erforderlich bei

Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplänen und wäh-

rend der Planaufstellung nach den §§ 30 und 33 des

Baugesetzbuchs und in Gebieten mit Satzungen nach §

34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Baugesetzbuchs.

§ 9   Verfahren bei Beteiligung von Behörden

des Bundes

Soll bei Eingriffen in Natur und Landschaft, denen Ent-

scheidungen von Behörden des Bundes vorausgehen

oder die von Behörden des Bundes durchgeführt werden,

von der Stellungnahme der für Naturschutz und Land-

schaftspflege zuständigen Behörden abgewichen wer-

den, so entscheidet hierüber die fachlich zuständige Be-

hörde des Bundes im Benehmen mit der obersten Lan-

desbehörde für Naturschutz und Landschaftspflege, so-

weit nicht eine weitergehende Form der Beteiligung vor-

geschrieben ist.
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Vierter Abschnitt:  Schutz, Pflege und Ent-

wicklung bestimmter Teile von Natur und

Landschaft

§ 19a   Europäisches Netz "Natura 2000", Be-

griffsbestimmungen

(1) Die §§ 19a bis 19f dienen dem Aufbau und dem

Schutz des Europäischen ökologischen Netzes "Natura

2000", insbesondere dem Schutz der Gebiete von ge-

meinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vo-

gelschutzgebiete. Die Länder erfüllen die sich aus der

Richtlinien 92/43/EWG und 79/409/EWG ergebenden

Verpflichtungen, insbesondere durch den Erlaß von Vor-

schriften nach Maßgabe der §§ 19b, 19c, 19d Satz 1 Nr.

2 und des § 19f Abs. 2 und 3.

(2) Im Sinne der §§ 19a bis 19f bedeutet

1. Europäisches ökologisches Netz "Natura 2000"

das kohärente Europäische ökologische Netz

"Natura 2000" gemäß Artikel 3 der Richtlinie

92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur

Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der

wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl.EG Nr. L 206

S. 7), die zuletzt durch die Richtlinie 97/62/EG vom

27. Oktober 1997 (ABl. EG Nr. L 305 S. 42) geändert

worden ist,

2. Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung

die in die Liste nach Artikel 4 Abs. 2 Satz 3 der

Richtlinie 92/43/EWG eingetragenen Gebiete,

3. Konzertierungsgebiete

einem Konzertierungsverfahren nach Artikel 5 der

Richtlinie 92/43/EWG unterliegende Gebiete von der

Einleitung des Verfahrens durch die Kommission bis

zur Beschlußfassung des Rates,
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4. Europäische Vogelschutzgebiete

Gebiete im Sinne des Artikels 4 Abs. 1 und 2 der

Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979

über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten

(ABl. EG Nr. L 103 S. 1), die zuletzt durch die

Richtlinie 97/49/EWG vom 29. Juli 1997 (ABI. EG Nr.

L 233 S. 9) geändert worden ist,

5. prioritäre Biotope

die in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG mit einem

Sternchen (*) gekennzeichneten Biotope,

6. prioritäre Arten

die in Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG mit einem

Sternchen (*) gekennzeichneten Tier- und Pflanzen-

arten

7. Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen

Erhaltungszustands

a) der in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG

aufgeführten natürlichen Lebensräume und der

in Anhang II dieser Richtlinie aufgeführten Tier-

und Pflanzenarten, die in einem Gebiet von

gemeinschaftlicher Bedeutung vorkommen,

b) der in Anhang I der Richtlinie 79/409/EWG

aufgeführten und der in Artikel 4 Abs. 2 dieser

Richtlinie genannten Vogelarten sowie ihrer

Lebensräume, die in einem Europäischen

Vogelschutzgebiet vorkommen,

8. Projekte

a) Vorhaben und Maßnahmen innerhalb eines

Gebiets von gemeinschaftlicher Bedeutung oder

eines Europäischen Vogelschutzgebiets, sofern

sie einer behördlichen Entscheidung oder einer

Anzeige an eine Behörde bedürfen oder von

einer Behörde durchgeführt werden,

b) Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des §

8, sofern sie einer behördlichen Entscheidung

oder einer Anzeige an eine Behörde bedürfen

oder von einer Behörde durchgeführt werden

und



- 68 -

c) nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz

genehmigungsbedürftige Anlagen sowie

Gewässerbenutzungen, die nach dem Wasser-

haushaltsgesetz einer Erlaubnis oder

Bewilligung bedürfen, soweit sie, einzeln oder

im Zusammenwirken mit anderen Projekten

oder Plänen, geeignet sind, ein Gebiet von

gemeinschaftlicher Bedeutung oder ein

Europäisches Vogelschutzgebiet  erheblich zu

beeinträchtigen,

9. Pläne

Pläne und Entscheidungen in vorgelagerten Verfah-

ren, die bei behördlichen Entscheidungen zu be-

achten oder zu berücksichtigen sind, soweit sie, ein-

zeln oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen

oder Projekten, geeignet sind, ein Gebiet von ge-

meinschaftlicher Bedeutung oder ein Europäischen

Vogelschutzgebiet erheblich zu beeinträchtigen;

ausgenommen sind Pläne, die unmittelbar der Ver-

waltung der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-

tung oder der Europäischen Vogelschutzgebiete

dienen.

(3) Soweit in Absatz 2 Nr. 5 bis 7 auf Anhänge der Richt-

linien 92/43/EWG und 79/409/EWG verwiesen wird, sind

diese jeweils in der sich aus den Veröffentlichungen im

Amtsblatt Teil L der Europäischen Gemeinschaften erge-

benden Fassung maßgeblich.

(4) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und

Reaktorsicherheit macht die Gebiete von gemeinschaftli-

cher Bedeutung, die Konzertierungsgebiete und die Eu-

ropäischen Vogelschutzgebiete im Bundesanzeiger be-

kannt.

§ 19b   Schutzgebiete

(1) Die Länder wählen die Gebiete, die der Kommission

nach Artikel 4 Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG zu be-

nennen sind, nach den in dieser Vorschrift genannten

Maßgaben aus. Sie stellen das  Benehmen mit dem

Bundesministerium für Urnwelt, Naturschutz und Reak-
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torsicherheit her; das Bundesministerium für Umwelt

Naturschutz und Reaktorsicherheit beteiligt die anderen

fachlich betroffenen Bundesministerien. Die ausgewähl-

ten Gebiete werden der Kommission vom Bundesmini-

sterium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

benannt. Es übermittelt der Kommission gleichzeitig

Schätzungen über eine finanzielle Beteiligung der Ge-

meinschaft, die zur Erfüllung der Verpflichtungen nach

Artikel 6 Abs. 1 der Richtlinie 92/43 EWG einschließlich

der Zahlung eines finanziellen Ausgleichs für die Land-

wirtschaft erforderlich ist.

(2) Die Länder erklären die in die Liste der Gebiete von

gemeinschaftlicher Bedeutung  eingetragenen Gebiete

nach Maßgabe des Artikels 4 Abs. 4 der Richtlinie

92/43/EWG entsprechend den jeweiligen Erhaltungszie-

len zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft im

Sinne des § 12 Abs. 1.

(3) Die Schutzerklärung bestimmt den Schutzzweck ent-

sprechend den jeweiligen Erhaltungszielen und die er-

forderlichen Gebietsbegrenzungen. Es soll dargestellt

werden, ob prioritäre Biotope oder prioritäre Arten zu

schützen sind. Durch geeignete Gebote und Verbote so-

wie Pflege- und  Entwicklungsmaßnahmen ist sicherzu-

stellen, daß den Anforderungen des Artikels 6 der Richt-

linie 92/43/EWG entsprochen wird. Weitergehende

Schutzvorschriften bleiben unberührt.

(4) Die Unterschutzstellung nach den Absätzen 2 und 3

kann unterbleiben, soweit nach anderen Rechtsvor-

schriften, nach Verwaltungsvorschriften, durch die Verfü-

gungsbefugnis eines öffentlichen  oder gemeinnützigen

Trägers oder durch vertragliche Vereinbarungen ein

gleichwertiger Schutz gewährleistet ist.

(5) Ist ein Gebiet nach § 19a Abs. 4 bekanntgemacht,

sind

1. in einem Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung

bis zur Unterschutzstellung,

2. in einem Europäischen Vogelschutzgebiet vorbe-

haltlich besonderer Schutzvorschriften im Sinne des

§ 12 Abs. 2,
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alle Vorhaben, Maßnahmen, Veränderungen oder Stö-

rungen, die zu erheblichen Beeinträchtigungen des Ge-

biets in seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen Be-

standteilen führen können, unzulässig. In einem Konzer-

tierungsgebiet sind die in Satz 1 genannten Handlungen,

sofern sie zu erheblichen Beeinträchtigungen der in ihm

vorkommenden prioritären Biotope oder prioritären Arten

führen können, unzulässig.

§ 19c   Verträglichkeit und Unzulässigkeit von

Projekten, Ausnahmen

(1) Projekte sind vor ihrer Zulassung oder Durchführung

auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines

Gebiets von gemeinschaftlicher Bedeutung oder eines

Europäischen  Vogelschutzgebiete zu überprüfen. Bei

Schutzgebieten im Sinne des § 12 Abs. 1 ergeben sich

die Maßstäbe für die Verträglichkeit aus dem Schutz-

zweck und den dazu erlassenen Vorschriften.

(2) Ergibt die Prüfung der Verträglichkeit, daß das Projekt

zu erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen ei-

nes in Absatz 1 genannten Gebiets in seinen für die Er-

haltungsziele oder den  Schutzzweck maßgeblichen Be-

standteilen führen kann, ist es unzulässig.

(3) Abweichend von Absatz 2 darf ein Projekt nur zuge-

lassen oder durchgeführt werden, soweit es

1. aus zwingenden Gründen des überwiegenden

öffentlichen Interesses, einschließlich solcher

sozialer oder wirtschaftlicher Art, notwendig ist und

2. zumutbare Alternativen, den mit dem Projekt

verfolgten Zweck an anderer Stelle ohne oder mit

geringeren Beeinträchtigungen zu erreichen, nicht

gegeben sind.

(4) Befinden sich in dem vom Projekt  betroffenen Gebiet

prioritäre Biotope oder prioritäre Arten, können als zwin-

gende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interes-

ses nur solche im  Zusammenhang mit der Gesundheit

des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich

der Landesverteidigung und des Schutzes der Zivilbevöl-

kerung, oder den maßgeblich günstigen Auswirkungen

des Projekts auf die Umwelt geltend gemacht werden.



- 71 -

Sonstige Gründe im Sinne des Absatzes 3 Nr. 1 können

nur berücksichtigt werden, wenn die zuständige Behörde

zuvor über das Bundesministerium für Umwelt, Natur-

schutz und Reaktorsicherheit eine Stellungnahme der

Kommission eingeholt hat.

(5) Soll ein Projekt nach Absatz 3 in Verbindung mit Ab-

satz 4 zugelassen oder durchgeführt werden, sind die zur

Sicherung des Zusammenhangs des Europäischen öko-

logischen Netzes "Natura 2000" notwendigen Maßnah-

men vorzusehen. Die zuständige Behörde unterrichtet

die Kommission über das Bundesministerium für Umwelt,

Naturschutz und Reaktorsicherheit  über die getroffenen

Maßnahmen.

§ 19d   Pläne

§ 19c ist entsprechend anzuwenden bei

1. Linienbestimmungen nach § 16 des Bundesfern-

straßengesetzes, § 13 des Bundeswasserstraßen-

gesetzes oder § 2 Abs. 1 des Verkehrswege-

planungsbeschleunigungsgesetzes sowie

2. sonstigen Plänen, bei Raumordnungsplänen im

Sinne des § 3 Nr. 7 des Raumordnungsgesetzes mit

Ausnahme des § 19c Abs. 1 Satz 1.

Bei Bauleitplänen und Satzungen nach § 34 Abs. 4 Satz

1 Nr. 3 des Baugesetzbuchs ist § 19c Abs, 1 Satz 2 und

Abs. 2 bis 5 entsprechend anzuwenden.

§ 19e   Stoffliche Belastungen

Ist zu erwarten, daß von einer nach dem Bundes-

Immissionsschutzgesetz genehmigungsbedürftigen An-

lage Emissionen ausgehen, die, auch im Zusammenwir-

ken mit anderen Anlagen oder Maßnahmen, im Einwir-

kungsbereich dieser Anlage ein Gebiet von gemein-

schaftlicher Bedeutung oder ein Europäisches Vogel-

schutzgebiet in seinen für die Erhaltungsziele oder den

Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen erheblich be-

einträchtigen, und können die Beeinträchtigungen nicht

entsprechend § 8 Abs. 2 ausgeglichen werden, steht dies



- 72 -

der Genehmigung der Anlage entgegen, soweit nicht die

Voraussetzungen des § 19c Abs. 3 in Verbindung mit

Abs. 4 erfüllt sind. § 19c Abs. 1 und 5 gilt entsprechend.

Die Entscheidungen ergehen im Benehmen mit den für

Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behör-

den.

§ 19f   Verhältnis zu anderen  Rechtsvorschrif-

ten

(1) § 19c gilt nicht für Vorhaben im Sinne des § 29 des

Baugesetzbuchs in Gebieten mit Bebauungsplänen nach

§ 30 des Baugesetzbuchs und während der Planaufstel-

lung nach § 33 des  Baugesetzbuchs. Für Vorhaben im

Innenbereich nach § 34 des Baugesetzbuch, im Außen-

bereich nach § 35 des Baugesetzbuchs sowie für Be-

bauungspläne, soweit sie eine Planfeststellung ersetzen,

bleibt die Geltung des § 19c unberührt.

(2) Für geschützte Teile von Natur und Landschaft und

geschützte Biotope im Sinne des § 20c sind die §§ 19c

und 19e nur insoweit anzuwenden, als die Schutzvor-

schriften, einschließlich der Vorschriften über Ausnah-

men und Befreiungen, keine strengeren Regelungen für

die Zulassung von Projekten enthalten. Die Pflichten

nach § 19c Abs. 4 Satz 2 über die Beteiligung der Kom-

mission und nach § 19c Abs. 5 Satz 2 über die Unter-

richtung der Kommission bleiben jedoch unberührt.

(3) Handelt es sich bei Projekten um Eingriffe in Natur

und Landschaft, bleiben die im Rahmen des § 8 erlasse-

nen Vorschriften der Länder sowie die §§ 8a und 9 unbe-

rührt.
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Fünfter Abschnitt:  Schutz und Pflege wildle-

bender Tier- und Pflanzenarten

§ 20   Aufgaben des Artenschutzes

(1) Die Vorschriften dieses Abschnittes dienen dem

Schutz und der Pflege der wildlebenden Tier- und Pflan-

zenarten in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen

Vielfalt (Artenschutz). Der Artenschutz umfaßt

1. den Schutz der Tiere und Pflanzen und ihrer

Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigungen

durch den Menschen, insbesondere durch den

menschlichen Zugriff,

2. den Schutz, die Pflege, die Entwicklung und die

Wiederherstellung der Biotope wildlebender Tier-

und Pflanzenarten sowie die Gewährleistung ihrer

sonstigen Lebensbedingungen,

3. die Ansiedlung von Tieren und Pflanzen verdrängter

wildlebender Arten in geeigneten Biotopen innerhalb

ihres natürlichen Verbreitungsgebietes.

(2) Die Vorschriften des Pflanzenschutzrechts, des Tier-

schutzrechts, des Seuchenrechts sowie des Forst-, Jagd-

und Fischereirechts bleiben von den Vorschriften dieses

Abschnittes und  den auf Grund dieses Abschnittes er-

lassenen Rechtsvorschriften unberührt.

§ 20a   Begriffsbestimmungen

(1) Im Sinne dieses Abschnitts bedeutet

1. Tiere

a) wildlebende, gefangene oder gezüchtete und

nicht herrenlos gewordene sowie tote Tiere

wildlebender Arten

b) Eier, Larven, Puppen und sonstige

Entwicklungsformen von Tieren wildlebender

Arten,

c) ohne weiteres erkennbare Teile von Tieren

wildlebender Arten und

d) ohne weiteres erkennbar aus Tieren

wildlebender Arten gewonnene Erzeugnisse,
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2. Pflanzen

a) wildlebende, durch künstliche Vermehrung

gewonnene sowie tote Pflanzen wildlebender

Arten,

b) Samen, Früchte oder sonstige

Entwicklungsformen von Pflanzen wildlebender

Arten,

c) ohne weiteres erkennbare Teile von Pflanzen

wildlebender Arten und

d) ohne weiteres erkennbar aus Pflanzen

wildlebender Arten gewonnene Erzeugnisse,

3. Art

jede Art, Unterart oder Teilpopulation einer Art oder

Unterart; für die Bestimmung einer Art ist ihre

wissenschaftliche Bezeichnung maßgebend,

4. Population

eine biologisch oder geographisch abgegrenzte Zahl

von Individuen,

5. heimische Art

eine wildlebende Tier- oder Pflanzenart, die ihr

Verbreitungsgebiet oder regelmäßiges

Wanderungsgebiet ganz oder teilweise

a) im Inland hat oder in geschichtlicher Zeit hatte

oder

b) auf natürliche Weise in das Inland ausdehnt.

Als heimisch gilt eine wildlebende Tier- oder

Pflanzenart auch, wenn sich verwilderte oder durch

menschlichen Einfluß eingebürgerte Tiere oder

Pflanzen der betreffenden Art im Inland in freier

Natur und ohne menschliche Hilfe über mehrere

Generationen als Population erhalten,

6. europäische Vogelarten

in Europa heimische Vogelarten im Sinne des

Artikels 1 der Richtlinie 79/409/EWG,

7. besonders geschützte Arten

a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder B

der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom

9. Dezember 1996 über den Schutz von
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Exemplaren wildlebender Tier- und

Pflanzenarten durch Überwachung des Handels

(ABl. EG 1997 Nr. L 61 S. 1, Nr. L 100 S. 72, Nr.

L 298 S. 70) die zuletzt durch die Verordnung

(EG) Nr. 2307/97 vom 18. November 1997 (ABl.

EG Nr. L 325 S. 1) geändert worden ist, aufge-

führt sind,

b) nicht unter Buchstabe a fallende

aa) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV

der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind,

bb) europäische Vogelarten, soweit es sich

nicht um Tierarten handelt, die nach § 2

Abs. 1 des Bundesjagdgesetzes dem

Jagdrecht  unterliegen,

c) Tier- und Pflanzenarten, die in einer

Rechtsverordnung nach § 20e Abs. 1 aufgeführt

sind,

8. streng geschützte Arten

besonders geschützte Arten, die

a) in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97,

b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG,

c) in einer Rechtsverordnung nach § 20 e Abs. 2

aufgeführt sind,

9. gezüchtete Tiere

Tiere, die in kontrollierter Umgebung geboren oder

auf andere Weise erzeugt und deren Elterntiere

rechtmäßig erworben sind,

10. künstlich vermehrte Pflanzen

Pflanzen, die aus Samen, Gewebekulturen,

Stecklingen oder Teilungen unter kontrollierten

Bedingungen herangezogen worden sind,

11. Anbieten

Erklärung der Bereitschaft zu verkaufen oder zu

kaufen und ähnliche Handlungen, einschließlich der

Werbung, der Veranlassung zur Werbung oder der

Aufforderung zu Verkaufs- oder Kaufverhandlungen,
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12. Inverkehrbringen

das Anbieten, Vorrätighalten zur Abgabe, Feilhalten

und jedes Abgeben an andere,

13. rechtmäßig

in Übereinstimmung mit den jeweils geltenden

Rechtsvorschriften zum Schutz der betreffenden Art

im jeweiligen Staat sowie mit Rechtsakten der

Europäischen Gemeinschaften auf dem Gebiet des

Artenschutzes und dem Washingtoner Artenschutz-

übereinkommen im Rahmen ihrer jeweiligen

räumlichen und zeitlichen Geltung oder Anwendbar-

keit,

14. Mitgliedstaat

ein Staat, der Mitglied der Europäischen Union ist,

15. Drittland

ein Staat, der nicht Mitglied der Europäischen Union

ist.

(2) Dem Verkaufen im Sinne dieses Gesetzes stehen das

Tauschen und das entgeltliche Überlassen zum Ge-

brauch oder zur Nutzung gleich.

(3) Wenn die in Absatz 1 Nr. 7 genannten Arten bereits

auf Grund der bis zum 8. Mai 1998 geltenden Vorschrif-

ten unter besonderem Schutz standen, gilt als Zeitpunkt

der Unterschutzstellung derjenige, der sich aus diesen

Vorschriften ergibt. Entsprechendes gilt für die in Absatz

1 Nr. 8 genannten Arten, soweit sie nach den bis zum 8.

Mai 1998 geltenden Vorschriften als vom Aussterben be-

droht bezeichnet waren.

(4) Die Begriffsbestimmungen der Verordnung (EG) Nr.

338/97 bleiben unberührt. Soweit in diesem Abschnitt

oder in § 30 auf Anhänge der Verordnung (EG) Nr.

338/97, der Verordnung (EWG) Nr. 3254/91 des Rates

vom 4. November 1991 zum Verbot von Tellereisen in

der Gemeinschaft und der Einfuhr von Pelzen und Waren

von bestimmten Wildtierarten aus Ländern, die Tellerei-

sen oder den internationalen humanen Fangnormen nicht

entsprechende Fangmethoden anwenden (ABl. EG Nr. L



- 77 -

308 S. 1), der Richtlinien 92/432/EWG und 79/409/EWG

und der Richtlinie 83/129/EWG des Rates vom 28. März

1983 betreffend die Einfuhr in die Mitgliedstaaten von

Fellen bestimmter Jungrobben und Waren daraus  (ABI.

EG Nr, L. 91 S. 30), zuletzt geändert durch die Richtlinie

89/370/EWG vom 8. Juni 1989 (ABI. EG Nr. L 163 S. 37),

verwiesen wird oder auf Vorschriften der genannten

Rechtsakte verwiesen wird, in denen auf Anhänge Bezug

genommen wird, sind diese jeweils in der sich aus den

Veröffentlichungen im Amtsblatt Teil L der Europäischen

Gemeinschaften ergebenden geltenden Fassung maß-

geblich.

(5) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und

Reaktorsicherheit macht die besonders geschützten und

die streng geschützten Arten im Bundesanzeiger be-

kannt.

§ 20e   Ermächtigungen zur Unterschutzstel-

lung

(1) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und

Reaktorsicherheit wird ermächtigt, durch Rechtsverord-

nung mit Zustimmung des Bundesrates bestimmte, nicht

unter § 20a Abs. 1 Nr. 7 Buchstabe a oder b fallende und

nicht nach § 2 Abs. 1 des Bundesjagdgesetzes dem

Jagdrecht unterliegende Tier- und Pflanzenarten oder

Populationen solcher Arten unter besonderen Schutz zu

stellen, soweit es sich um heimische Arten handelt, die

im Inland durch den menschlichen Zugriff in ihrem Be-

stand gefährdet sind, oder soweit es sich um Arten han-

delt, die mit solchen gefährdeten Arten oder mit Arten im

Sinne des § 20a Abs. 1 Nr. 7 Buchstabe b verwechselt

werden können.

(2) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und

Reaktorsicherheit wird ermächtigt, durch Rechtsverord-

nung mit Zustimmung des Bundesrates
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1. bestimmte, nach § 20a Abs. 1 Nr. 7  Buchstabe a

oder b besonders geschützte

a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang B der

Verordnung (EG) Nr. 338/97 aufgeführt sind,

b) europäische Vogelarten,

2. bestimmte sonstige Tier- und  Pflanzenarten im

Sinne des Absatzes 1 unter strengen Schutz zu

stellen, soweit es sich um heimische Arten handelt,

die im Inland vom Aussterben bedroht sind.

(3) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und

Reaktorsicherheit wird ermächtigt, durch Rechtsverord-

nung mit Zustimmung des Bundesrates

1. näher zu bestimmen, welche Teile  von Tieren oder

Pflanzen besonders geschützter Arten oder aus

solchen Tieren oder Pflanzen gewonnene Erzeug-

nisse als ohne weiteres erkennbar im Sinne des

§ 20a Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c und d oder Nr. 2

Buchstabe c und d anzusehen sind,

2. bestimmte besonders geschützte Arten oder

ausländische Herkünfte von Tieren oder Pflanzen

besonders geschützter Arten von Verboten des § 20f

ganz, teilweise oder unter bestimmten Voraus-

setzungen auszunehmen soweit der Schutzzweck

dadurch nicht gefährdet wird und die Artikel 12, 13

und 16 der Richtlinie 92/43/EWG, die Artikel 5 bis 7

und 9 der Richtlinie 79/409/EWG, sonstige

Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften oder

Verpflichtungen aus internationalen Artenschutz-

übereinkommen nicht entgegenstehen.

(4) Rechtsverordnungen nach den Absätzen 1 bis 3 be-

dürfen des Einvernehmens mit dem Bundesministerium

für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, soweit sie

sich auf Tierarten, die dem Jagd- oder Fischereirecht

unterliegen, oder auf durch künstliche Vermehrung ge-

wonnene oder forstlich nutzbare Pflanzen beziehen.

(5) Die Länder können Vorschriften über den besonderen

Schutz weiterer wildlebender heimischer Tier- und Pflan-

zenarten, insbesondere in Anhang V der Richtlinie
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92/43/EWG aufgeführten Arten, erlassen, soweit dies

wegen der Gefährdung des Bestands, durch den

menschlichen Zugriff oder zur Sicherung der in Artikel 14

Abs. 1 dieser Richtlinie genannten Zwecke in dem jewei-

ligen Land erforderlich ist. Satz 1 gilt nicht für Tierarten,

die nach § 2 Abs. 1 des Bundesjagdgesetzes dem Jagd-

recht unterliegen.

§ 20f   Vorschriften für besonders geschützte

und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten

(1) Es ist verboten,

1. wildlebenden Tieren der besonders geschützten

Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen, zu

töten oder ihre Entwicklungsformen, Nist-, Brut-,

Wohn- oder Zufluchtstätten der Natur zu entnehmen,

zu beschädigen oder zu zerstören,

2. wildlebende Pflanzen der besonders geschützten

Arten oder ihre Teile oder Entwicklungsformen

abzuschneiden, abzupflücken, aus- oder abzu-

reißen, auszugraben, zu beschädigen oder zu

vernichten,

3. wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und

der europäischen Vogelarten an ihren Nist-, Brut-,

Wohn- oder Zufluchtstätten durch Aufsuchen,

Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen zu

stören,

4. Standorte wildlebender Pflanzen der streng

geschützten Arten durch Aufsuchen, Fotografieren

oder Filmen der Pflanzen oder ähnliche Handlungen

zu beeinträchtigen oder zu zerstören.

(2) Es ist ferner verboten,

1. Tiere und Pflanzen der besonders geschützten Arten

in Besitz oder Gewahrsam zu nehmen, in Besitz

oder Gewahrsam zu haben oder zu be- oder

verarbeiten (Besitzverbote),

2. Tiere und Pflanzen der besonders geschützten Arten

im Sinne des § 20a Abs. 1 Nr. 7 Buchstabe b  und c
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a) zu verkaufen oder zu Verkaufszwecken vorrätig

zu hatten, anzubieten oder zu befördern,

b) zu kommerziellen Zwecken zu kaufen, zum Kauf

anzubieten, zu erwerben, zur Schau zu stellen

oder sonst zu verwenden (Vermarktungs-

verbote).

Die Artikel 8 und 9 der Verordnung (EG) Nr. 338/97

bleiben unberührt.

(2a) Die Besitz- und Vermarktungsverbote gelten auch

für

1. Waren im Sinne des Anhangs der Richtlinie

83/129/EWG, die entgegen den Artikeln 1 und 3

dieser Richtlinie nach dem 30. September 1993 in

die Gemeinschaft gelangt sind,

2. Tiere und Pflanzen, die durch Rechtsverordnung

nach § 26 Abs. 3a bestimmt sind.

(3) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 gelten nicht für

den Fall, daß die Handlungen bei der ordnungsgemäßen

land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Bodennutzung,

bei der Verwertung der dabei gewonnen Erzeugnisse

oder bei der Ausführung eines nach § 8 zugelassenen

Eingriffs oder einer nach § 20c zugelassenen Maßnahme

vorgenommen werden, soweit hierbei Tiere und Pflanzen

der besonders geschützten Arten nicht absichtlich beein-

trächtigt werden. Weitergehende Schutzvorschriften der

Länder bleiben von dieser Regelung unberührt.

§ 20g   Ausnahmen

(1) Von den Besitzverboten sind, soweit sich aus einer

Rechtsverordnung nach § 26 Abs. 2 nichts anderes er-

gibt, ausgenommen Tiere und Pflanzen, die rechtmäßig

1. in der Gemeinschaft gezüchtet und nicht herrenlos

geworden, durch künstliche Vermehrung gewonnen

oder der Natur entnommen worden sind,

2. aus Drittländern in die Gemeinschaft  gelangt sind.

Satz 1 Nr. 2 gilt nicht
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1. für Tiere und Pflanzen der Arten im Sinne des § 20a

Abs. 1 Nr. 7 Buchstabe b, die nach dem 8. Mai 1998

aus einem Drittland unmittelbar in das Inland gelangt

sind,

2. für lebende Tiere und Pflanzen der Arten im Sinne

des § 20a Abs. 1 Nr. 7 Buchstabe c, die nach dem 8.

Mai 1998 aus einem Drittland unmittelbar in das

Inland gelangt sind, es sei denn, eine Zollstelle hat

auf einer Einfuhrbescheinigung vermerkt, daß die

Tiere oder Pflanzen aus einem Drittland unmittelbar

in das Inland gelangt sind.

(2) Von den Besitzverboten sind ferner ausgenommen

Tiere und Pflanzen der in § 20f Abs. 2a Nr. 2 genannten

Arten, die vor ihrer Aufnahme in eine Rechtsverordnung

nach § 26 Abs. 3a rechtmäßig im Handel erworben wor-

den sind.

(2a) Soweit nach Absatz 1 Tiere und  Pflanzen keinen

Besitzverboten unterliegen, sind sie auch von den Ver-

marktungsverboten ausgenommen. Dies gilt vorbehaltlich

einer Rechtsverordnung nach § 26 Abs. 2 nicht für

1. der Natur entnommene Tiere und Pflanzen der

streng geschützten Arten,

2. der Natur entnommene Vögel europäischer Arten,

soweit sie nicht in Anhang III der Richtlinie

79/409/EWG aufgeführt sind.

(2b) Von den Vermarktungsverboten sind abweichend

von Absatz 2a Satz 2 ausgenommen

1. a) Tiere und Pflanzen der in Anhang IV der 

Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten, die 

vor dem 5. Juni 1994,

b) Vögel europäischer Arten, die vor dem 6. April 

1981 rechtmäßig erworben worden sind,

2. Tiere und Pflanzen der den Richtlinien 92/43/EWG

und 79/409/EWG unterliegenden Arten, die in einem

Mitgliedstaat in Übereinstimmung mit den Richtlinien

zu den in § 20f Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 genannten

Handlungen freigegeben worden sind,
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3. Tiere und Pflanzen der Arten im Sinne des § 20a

Abs. 1 Nr. 7 Buchstabe c, die nach dem 8. Mai 1998

rechtmäßig aus einem Drittland unmittelbar in das

Inland gelangt sind,

(3) Abweichend von den Besitz- und Vermarktungsver-

boten ist es vorbehaltlich jagd- oder fischereirechtlicher

Vorschriften zulässig, tot aufgefundene Tiere und Pflan-

zen der Natur zu entnehmen und an die von der nach

Landesrecht zuständigen Behörde bestimmte Stelle ab-

zugeben oder, soweit sie nicht zu den streng geschützten

Arten gehören, für Zwecke der Forschung oder Lehre

oder zur Präparation für diese Zwecke zu verwenden.

(4) Abweichend von den Verboten des § 20f Abs. 1 Nr. 1

sowie den Besitzverboten ist es vorbehaltlich jagdrechtli-

cher Vorschriften ferner zulässig, verletzte oder kranke

Tiere aufzunehmen, um sie gesund zu pflegen. Die Tiere

sind unverzüglich in die Freiheit zu entlassen, sobald sie

sich dort selbständig erhalten können. Im übrigen sind

sie an die von der nach Landesrecht zuständigen Behör-

de bestimmte Stelle abzugeben. Handelt es sich um Tie-

re der streng geschützten Arten, so hat der Besitzer die

Aufnahme des Tieres der nach Landesrecht zuständigen

Behörde anzumelden. Die nach Landesrecht zuständige

Behörde kann die Herausgabe des aufgenommenen Tie-

res verlangen.

(5) Die nach den §§ 21c und 21d Abs. 1 oder nach Lan-

desrecht zuständigen Behörden können Ausnahmen von

den Besitz- und Vermarktungsverboten zulassen, soweit

dies für die Verwertung beschlagnahmter oder eingezo-

gener Tiere und Pflanzen erforderlich ist und Rechtsakte

der Europäischen Gemeinschaften nicht entgegenste-

hen.

(6) Die nach Landesrecht zuständigen Behörden können

im Einzelfall weitere Ausnahmen von den Verboten des §

20f zulassen, soweit dies

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-,

wasser- oder sonstiger gemeinwirtschaftlicher

Schäden,

2. zum Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt

oder
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3. für Zwecke der Forschung, Lehre oder Wieder-

ansiedlung oder diesen Zwecken dienende

Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen

Vermehrung

erforderlich ist. Das Bundesamt für Naturschutz kann im

Falle des Verbringens aus Drittländern im Einzelfall wei-

tere Ausnahmen von den Verboten des § 20f zulassen,

um unter kontrollierten Bedingungen eine vernünftige

Nutzung von Tieren und Pflanzen bestimmter Arten in

Sinne des Artikels 20a Abs. 1 Nr. 7 Buchstabe b zu er-

möglichen. Ausnahmen nach den Sätzen 1 und 2 dürfen

nur zugelassen werden, soweit der Bestand und die Ver-

breitung der betreffenden Population oder Art dadurch

nicht nachteilig beeinflußt wird, Artikel 16 Abs. 1 der

Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 9 Abs. 1 und 2 der

Richtlinie 79/409/EWG beachtet sind und Vorschriften ei-

ner Rechtsverordnung nach 26 Abs. 2, sonstige Belange

des Artenschutzes oder Verpflichtungen aus internatio-

nalen Artenschutzübereinkommen nicht entgegenstehen.

Die Landesregierungen können die in Satz 1 genannten

Ausnahmen allgemein durch Rechtsverordnung zulas-

sen, soweit es sich nicht um Tiere und Pflanzen der

streng geschützten Arten handelt. Die Landesregierun-

gen können die Befugnis nach Satz 4 durch Rechtsver-

ordnung auf andere Landesbehörden übertragen.

(7) Die Länder können für das Sammeln von Weinberg-

schnecken (Helix pomatia) mit einem Gehäusedurch-

messer von mindestens 30 mm in der Zeit vom 1. April

bis 15. Juni eines jeden Jahres sowie für die weitere

Verwendung dieser Schnecken Ausnahmen von den

Verboten des § 20f zulassen. Im selben Gebiet darf das

Sammeln in jedem dritten Jahr wieder zugelassen wer-

den.

§ 21c   Zuständigkeiten für die Durchführung

der Verordnung (EG) Nr. 338/97

(1) Vollzugsbehörden im Sinne des Artikels 13 Abs. 1 der

Verordnung (EG) Nr. 338/97 und des Artikels IX des Wa-

shingtoner Artenschutzübereinkommens sind
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1. das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und

Reaktorsicherheit für den Verkehr mit anderen

Vertragsparteien und mit dem Sekretariat (Artikel IX

Abs. 2 des Washingtoner Artenschutzüberein-

kommens) und die in Artikel 12 Abs. 1, 3 und 5, den

Artikeln 13 und 14 Abs. 1 Buchstabe c und Abs. 2

Satz 2, Artikel 15 Abs. 1 und 4 Buchstabe a und c

und Abs. 5 und Artikel 20 der Verordnung (EG) Nr.

338/97 genannten Aufgaben,

2. das Bundesamt für Naturschutz

a) für die Erteilung von Ein- und Ausfuhrgeneh-

migungen und Wiederausfuhrbescheinigungen

im Sinne des Artikels 4 Abs. 1 und 2 und des

Artikels 5 Abs. 1 und 4 der Verordnung (EG) Nr.

338/97 sowie von sonstigen Dokumenten im

Sinne des Artikels IX Abs. 1 Buchstabe a des

Washingtoner Artenschutzübereinkommens,

b) für die Zulassung von Ausnahmen nach Artikel

8 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 338/97 im

Falle der Einfuhr,

c) für die Anerkennung von Betrieben, in denen im

Sinne des Artikels VII Abs. 4 des Washingtoner

Artenschutzübereinkommens Exemplare für

Handelszwecke gezüchtet oder künstlich

vermehrt werden,

3. die nach § 21d Abs. 3 bekanntgegebenen Zollstellen

für die Kontrolle des grenzüberschreitenden

Verkehrs mit Drittländern,

4. die nach Landesrecht zuständigen Behörden für alle

übrigen Aufgaben im Sinne der Verordnung (EG) Nr.

338/97.

(2) Wissenschaftliche Behörde im Sinne des Artikels 13

Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 338/97 ist das Bundes-

amt für Naturschutz.

§ 21d   Mitwirkung der Zollbehörden

(1) Das Bundesministerium der Finanzen und die von

ihm bestimmten Zollstellen wirken bei der Überwachung

der Ein- und Ausfuhr von Tieren und Pflanzen, die einer
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Ein- oder Ausfuhrregelung nach Rechtsakten der Euro-

päischen Gemeinschaften unterliegen, sowie bei der

Überwachung von Besitz- und Vermarktungsverboten

nach diesem Abschnitt im Warenverkehr mit Drittländern

mit.

(2) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt,

im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Umwelt,

Naturschutz und Reaktorsicherheit durch Rechtsverord-

nung ohne Zustimmung des Bundesrates die Einzelhei-

ten des Verfahrens nach Absatz 1 zu regeln; soweit es

erforderlich ist, kann es dabei auch Pflichten zu Anzei-

gen, Anmeldungen, Auskünften und zur Leistung von

Hilfsdiensten sowie zur Duldung der Einsichtnahme in

Geschäftspapiere und sonstige Unterlagen und zur Dul-

dung von Besichtigungen und von Entnahmen unentgelt-

licher Muster und Proben vorsehen.

(3) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und

Reaktorsicherheit gibt im Einvernehmen mit dem Bun-

desministerium der Finanzen im Bundesanzeiger die

Zollstellen bekannt, bei denen Tiere und Pflanzen zur

Ein- und Ausfuhr abgefertigt werden. Auf Zollstellen, bei

denen lebende Tiere und Pflanzen abgefertigt werden, ist

besonders hinzuweisen.

§ 21e   Verfahren bei der Ein- und Ausfuhr

Wer Tiere oder Pflanzen, die einer Ein- oder Ausfuhre-

gelung nach Rechtsakten der Europäischen Gemein-

schaften unterliegen, ein- oder ausführt, hat sie zur Ein-

oder Ausfuhr unter Vorlage der für die Ein- oder Ausfuhr

vorgeschriebenen Genehmigungen oder sonstigen Do-

kumente bei einer nach § 21d Abs. 3 bekanntgegebenen

Zollstelle anzumelden und auf Verlangen vorzuführen.

§21f   Beschlagnahme und Einziehung durch

die Zollstellen

(1) Bestehen bei der Zollstelle Zweifel darüber, ob Tiere

oder Pflanzen zu Arten oder Populationen gehören, de-

ren Ein- oder Ausfuhr Beschränkungen nach Rechtsak-

ten der Europäischen Gemeinschaften oder Besitz und
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Vermarktungsverboten nach diesem Abschnitt unterliegt,

kann sie die Tiere oder Pflanzen auf Kosten des Verfü-

gungsberechtigten bis zur Klärung der Zweifel selbst in

Verwahrung nehmen oder einem anderen in Verwahrung

geben; sie kann sie auch dem Verfügungsberechtigten

unter Auferlegung eines Verfügungsverbotes überlassen.

Zur Klärung der Zweifel kann die Zollstelle vom Verfü-

gungsberechtigten die Vorlage einer Bescheinigung einer

vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und

Reaktorsicherheit anerkannten unabhängigen sachver-

ständigen Stelle oder Person darüber verlangen, daß die

Tiere oder Pflanzen nicht zu den Arten oder Populationen

gehören, die einer Ein- oder Ausfuhrregelung nach

Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaften oder

Besitz und Vermarktungsverboten nach diesem Abschnitt

unterliegen. Erweisen sich die Zweifel als unbegründet,

hat der Bund dem Verfügungsberechtigten die Kosten für

die Beschaffung der Bescheinigung und die zusätzlichen

Kosten der Verwahrung zu erstatten.

(2) Wird bei der zollamtlichen Behandlung der Tiere oder

Pflanzen festgestellt, daß sie ohne die vorgeschriebenen

Genehmigungen oder sonstigen Dokumente ein- oder

ausgeführt werden, so werden sie von der Zollstelle be-

schlagnahmt. Beschlagnahmte Tiere oder Pflanzen kön-

nen dem Verfügungsberechtigten unter Auferlegung ei-

nes Verfügungsverbotes überlassen werden. Werden die

vorgeschriebenen Genehmigungen oder sonstigen Do-

kumente nicht innerhalb eines Monats nach der Be-

schlagnahme vorgelegt, so ordnet die Zollstelle die Ein-

ziehung an; die Zollstelle kann die Frist angemessen,

längstens bis zu insgesamt sechs Monaten, verlängern.

Wird festgestellt, daß es sich um Tiere oder Pflanzen

handelt, für die eine Ein- oder Ausfuhrgenehmigung nicht

erteilt werden darf, werden sie sofort eingezogen.

(3) Absatz 2 gilt entsprechend, wenn bei der zollamtli-

chen Behandlung der Tiere oder Pflanzen festgestellt

wird, daß der Ein- oder Ausfuhr Besitz- und Vermark-

tungsverbote entgegenstehen.

(4) Werden beschlagnahmte oder eingezogene Tiere

oder Pflanzen veräußert, wird der Erlös an den Eigentü-

mer ausgezahlt, wenn er nachweist, daß ihm die Um-
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stände, die die Beschlagnahme oder Einziehung veran-

laßt haben, ohne sein Verschulden nicht bekannt waren.

Dritte, deren Rechte durch die Einziehung oder die Ver-

äußerung erlöschen, werden unter den Voraussetzungen

des Satzes 1 aus dem Erlös entschädigt.

(5) Werden Tiere oder Pflanzen beschlagnahmt oder

eingezogen, so werden die hierdurch entstandenen Ko-

sten, insbesondere für Pflege, Unterbringung, Beförde-

rung, Rücksendung oder Verwertung, dem Ein- oder

Ausführer auferlegt; kann er nicht ermittelt werden, wer-

den sie dem Absender, Beförderer oder Besteller aufer-

legt, wenn diesem die Umstände, die die Beschlagnahme

oder Einziehung veranlaßt haben, bekannt waren oder

bekannt sein mußten.

(6) Artikel 8 Abs. 6 und Artikel 16 Abs. 3 und 4 der Ver-

ordnung (EG) Nr. 338/97 bleiben unberührt.

§ 21g   Kosten

(1) Für seine Amtshandlungen nach den Vorschriften

dieses Abschnittes erhebt das Bundesamt für Natur-

schutz Kosten (Gebühren und Auslagen).

(2) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und

Reaktorsicherheit wird ermächtigt, im Einvernehmen mit

den Bundesministerien der Finanzen, für Ernährung,

Landwirtschaft und Forsten und für Wirtschaft durch

Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates

die gebührenpflichtigen Tatbestände zu bestimmen und

dabei feste Sätze und Rahmensätze vorzusehen. Die zu

erstattenden Auslagen können abweichend vom Ver-

waltungskostengesetz geregelt werden.

§ 22   Nachweispflicht, Einziehung

(1) Wer

1. lebende Tiere oder Pflanzen der besonders

geschützten Arten, ihre Entwicklungsformen oder im
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wesentlichen vollständig erhaltene tote Tiere oder

Pflanzen der besonders geschützten Arten oder

2. ohne weiteres erkennbare Teile von Tieren oder

Pflanzen der streng geschützten Arten oder ohne

weiteres erkennbar aus ihnen gewonnene

Erzeugnisse

besitzt oder die tatsächliche Gewalt darüber ausübt, kann

sich gegenüber den nach Landesrecht zuständigen Be-

hörden auf eine Berechtigung hierzu nur berufen, wenn

er auf Verlangen diese Berechtigung nachweist oder

nachweist, daß er oder ein Dritter die Tiere oder Pflanzen

vor dem 31. August 1980 oder in dem in Artikel 3 des Ei-

nigungsvertrags genannten Gebiet vor dem 1. Juli 1990

in Besitz hatte.

(2) Auf Erzeugnisse im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2, die

dem persönlichen Gebrauch oder als Hausrat dienen, ist

Absatz 1 nicht anzuwenden. Für vor dem 1. Januar 1987

oder in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrags genannten

Gebiet vor dem 1. Juli 1990 erworbene Tiere oder Pflan-

zen, die dem persönlichen Gebrauch oder als Hausrat

dienen, genügt anstelle des Nachweises nach Absatz 1

die Glaubhaftmachung. Die Glaubhaftmachung darf nur

verlangt werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfer-

tigen, daß eine Berechtigung nicht besteht.

(3) Soweit nach den Artikeln 8 und 9 der Verordnung

(EG) Nr. 338/97 die Berechtigung zu den dort genannten

Handlungen nachzuweisen ist oder für den Nachweis be-

stimmte Dokumente vorgeschrieben sind, ist der Nach-

weis in der in der genannten Verordnung vorgeschriebe-

nen Weise zu führen.

(4) Tiere oder Pflanzen, für die der erforderliche Nach-

weis oder die erforderliche Glaubhaftmachung nicht er-

bracht wird, können von den nach Landesrecht zuständi-

gen Behörden eingezogen werden. § 21f gilt entspre-

chend, Absatz 1 Satz 2 mit der Maßgabe, daß auch die

Vorlage einer Bescheinigung einer sonstigen unabhängi-

gen sachverständigen Stelle oder Person verlangt wer-

den kann.
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§ 23   Auskunfts- und Zutrittsrecht

(1) Natürliche und juristische Personen sowie nicht

rechtsfähige Personenvereinigungen haben den nach §

21c oder nach Landesrecht zuständigen Behörden auf

Verlangen die zur Durchführung der Rechtsakte der Eu-

ropäischen Gemeinschaften, dieses Abschnittes oder der

zu ihrer Durchführung erlassenen Rechtsvorschriften er-

forderlichen Auskünfte zu erteilen.

(2) Personen, die von den in Absatz 1 genannten Behör-

den beauftragt sind, dürfen, soweit dies erforderlich ist,

im Rahmen des Absatzes 1 betrieblich oder geschäftlich

genutzte Grundstücke, Gebäude, Räume und Trans-

portmittel des Auskunftspflichtigen während der Ge-

schäfts- und Betriebszeiten betreten und die Behältnisse

sowie die geschäftlichen Unterlagen einsehen. Der Aus-

kunftspflichtige hat diese Maßnahmen zu dulden, soweit

erforderlich die beauftragten Personen dabei zu unter-

stützen sowie die geschäftlichen Unterlagen vorzulegen.

(3) Der zur Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf

solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn

selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivil-

prozeßordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr

strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach

dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen wür-

de.
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Sechster Abschnitt:  Erholung in Natur und

Landschaft

§ 28   Bereitstellung von Grundstücken

Bund, Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände und son-

stige Gebietskörperschaften stellen in ihrem Eigentum

oder Besitz stehende Grundstücke, die sich nach ihrer

Beschaffenheit für die Erholung der Bevölkerung eignen,

insbesondere

1. Ufergrundstücke,

2. Grundstücke mit schönen Landschaftsbestandteilen,

4. Grundstücke, über die sich der Zugang zu nicht oder

nicht ausreichend zugänglichen Wäldern, Seen,

Meeresstränden ermöglichen läßt, in ange-

messenem Umfang für die Erholung bereit, es sei

denn, daß dies mit der öffentlichen Zweckbindung

der Grundstücke unvereinbar ist.

Siebenter Abschnitt:  Mitwirkung von Verbän-

den, Ordnungswidrigkeiten und Befreiungen

§ 29   Mitwirkung von Verbänden

(1) Einem rechtsfähigen Verein ist, soweit nicht in ande-

ren Rechtsvorschriften eine inhaltsgleiche oder weiterge-

hende Form der Mitwirkung vorgesehen ist, Gelegenheit

zur Äußerung sowie zur Einsicht in die einschlägigen

Sachverständigengutachten zu geben

1. bei der Vorbereitung von Verordnungen und anderen

im Range unter dem Gesetz stehenden Rechts-

vorschriften der für Naturschutz und Landschafts-

pflege zuständigen Behörden,

2. bei der Vorbereitung von Programmen und Plänen

im Sinne der §§ 5 und 6, soweit sie dem einzelnen

gegenüber verbindlich sind,

3. vor Befreiungen von Verboten und Geboten, die zum

Schutz von Naturschutzgebieten und  National-

parken erlassen sind,
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4. in Planfeststellungsverfahren über Vorhaben, die mit

Eingriffen in Natur und Landschaft im Sinne des § 8

verbunden sind,

soweit er nach Absatz 2 anerkannt ist und durch das

Vorhaben in seinem satzungsgemäßen Aufgabenbereich

berührt wird. § 28 Abs. 2 Nr. 1 und 2, Abs. 3 und § 29

Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 25. Mai

1976 (BGBI. I S. 1253) gelten sinngemäß.

(2) Die Anerkennung wird auf Antrag erteilt. Sie ist zu

erteilen, wenn der Verein

1. nach seiner Satzung ideell und nicht nur vorüber-

gehend vorwiegend die Ziele des Naturschutzes und

der Landschaftspflege fördert,

2. nach seiner Satzung einen Tätigkeitsbereich hat, der

mindestens das Gebiet eines Landes umfaßt,

3. die Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung

bietet; dabei sind Art und Umfang seiner bisherigen

Tätigkeit, der Mitgliederkreis sowie die Leistungs-

fähigkeit des Vereins zu berücksichtigen,

4. wegen Verfolgung gemeinnütziger Zwecke nach § 5

Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von

der Körperschaftsteuer befreit ist,

5. den Eintritt jedermann ermöglicht, der die Ziele des

Vereins unterstützt.

(3) Für die Anerkennung zur Mitwirkung bei Planungen

und Maßnahmen des Bundes, die über das Gebiet eines

Landes hinausgehen, gilt Absatz 2 mit der Maßgabe, daß

der Verein einen Tätigkeitsbereich hat, der das Gebiet

der Länder umfaßt, auf die sich die Planungen und Maß-

nahmen des Bundes beziehen.

(4) Die Anerkennung wird von der nach Landesrecht zu-

ständigen Behörde für den satzungsgemäßen Aufgaben-

bereich ausgesprochen; sie gilt für das Gebiet des Lan-

des, in dem die zuständige Behörde ihren Sitz hat. In den

Fällen des Absatzes 3 wird die Anerkennung von dem

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reak-

torsicherheit ausgesprochen.
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(5) Die Anerkennung kann zurückgenommen werden,

wenn die Voraussetzungen für ihre Erteilung nicht vor-

gelegen haben; sie ist zurückzunehmen, wenn dieser

Mangel nicht beseitigt ist. Die Anerkennung ist zu wider-

rufen, wenn eine der Voraussetzungen für ihre Erteilung

nachträglich weggefallen ist. Mit der unanfechtbaren Auf-

hebung der Anerkennung endet das Mitwirkungsrecht.

§ 30   Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-

sig

1. entgegen § 20f Abs. 1 Nr. 1 wildlebenden Tieren

nachstellt, sie fängt, verletzt oder tötet oder ihre Ent-

wicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder

Zufluchtstätten der Natur entnimmt, beschädigt oder

zerstört,

2. entgegen § 20f Abs. 1 Nr. 2 wildlebende Pflanzen

oder ihre Teile oder Entwicklungsformen

abschneidet, abpflückt, aus- oder abreißt, ausgräbt,

beschädigt oder vernichtet,

3. entgegen § 20f Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, auch in

Verbindung mit Abs. 2a Nr. 1 oder 2, Nr. 2 in

Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 26

Abs. 3a, ein Tier oder eine Pflanze verkauft, zu

Verkaufszwecken vorrätig hält, anbietet oder

befördert oder ein Tier oder eine Pflanze zu

kommerziellen Zwecken kauft, zum Kauf anbietet,

erwirbt, zur Schau stellt oder sonst verwendet.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-

sig

1. einer Rechtsverordnung nach

a) § 20d Abs. 4 Satz 1, § 26 Abs. 1 oder 3 Satz 1,

b) § 21d Abs. 2 oder

c) § 26 Abs. 2

oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer

solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit
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die Rechtsverordnung für einen bestimm-

tenTatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist,

2. entgegen § 20f Abs. 1 Nr. 3 wildlebende Tiere an

ihren Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten durch

Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche

Handlungen stört,

3. entgegen § 20f Abs. 1 Nr. 4 Standorte wildlebender

Pflanzen durch Aufsuchen, Fotografieren oder

Filmen der Pflanzen oder ähnliche Handlungen

beeinträchtigt oder zerstört,

4. entgegen § 20f Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, auch in

Verbindung mit Abs. 2a Nr. 1 oder 2, Nr. 2 in

Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 26

Abs. 3a, ein Tier oder eine Pflanze in Besitz oder

Gewahrsam nimmt, in Besitz oder Gewahrsam hat

oder be- oder verarbeitet, Nrn. 5 und 6 sind

aufgehoben,

7. entgegen § 21e ein Tier oder eine Pflanze nicht,

nicht richtig oder nicht rechtzeitig zur Ein- oder

Ausfuhr anmeldet oder nicht oder nicht rechtzeitig

vorführt,

Nr. 8 ist aufgehoben,

9. entgegen § 23 Abs. 1 eine Auskunft nicht, nicht

richtig oder nicht vollständig oder rechtzeitig erteilt

oder

10. entgegen § 23 Abs. 2 Satz 2 eine Maßnahme nicht

duldet, beauftragte Personen nicht unterstützt oder

geschäftliche Unterlagen nicht vorlegt.

(2a) Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Verordnung

(EG) Nr. 338/97 verstößt, indem er vorsätzlich oder fahr-

lässig

1. entgegen Artikel 4 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1

oder Artikel 5 Abs. 1 oder 4 Satz 1 ein Exemplar,

einer dort genannten Art einführt, ausführt oder

wiederausführt,

2. entgegen Artikel 4 Abs. 3 oder 4 eine

Einfuhrmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig

oder nicht rechtzeitig vorlegt,
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3. entgegen Artikel 8 Abs. 1, auch in Verbindung mit

Abs. 5, ein Exemplar einer dort genannten Art zu

kommerziellen Zwecken kauft, zum Kauf anbietet,

erwirbt, zur Schau stellt oder verwendet oder ein

Exemplar verkauft, zu Verkaufszwecken vorrätig

hält, anbietet oder befördert oder

4. einer vollziehbaren Auflage nach Artikel 11 Abs. 3

zuwiderhandelt.

(2b) Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Verordnung

(EWG) Nr. 3254/91 verstößt, indem er vorsätzlich oder

fahrlässig

1. entgegen Artikel 2 ein Tellereisen verwendet oder

2. entgegen Artikel 3 Abs. 1 Satz 1 einen Pelz einer

dort genannten Tierart oder eine dort genannte Ware

in die Gemeinschaft verbringt.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Ab-

satzes 1, des Absatzes 2 Nr. 1 Buchstabe c und Nr. 4,

des Absatzes 2a Nr. 1 und 3 und des Absatzes 2b mit ei-

ner Geldbuße bis zu hunderttausend Deutsche Mark, in

den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu zwanzig-

tausend Deutsche Mark geahndet werden.

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne  des § 36 Abs. 1 Nr. 1

des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist

1. das Bundesamt für Naturschutz in den Fällen

a) des Absatzes 1 Nr. 3, des Absatzes 2 Nr. 4 und

des Absatzes 2a Nr. 3 bei Zuwiderhandlungen

im Zusammenhang mit der Einfuhr in die oder

der Ausfuhr aus der Gemeinschaft,

b) des Absatzes 2 Nr. 9 bei Verletzungen der

Auskunftspflicht gegenüber dem Bundesamt,

c) des Absatzes 2 Nr. 10 bei Maßnahmen des

Bundesamts,

d) des Absatzes 2a Nr. 1 und des Absatzes 2b

Nr. 2,

2. das zuständige Hauptzollamt in den Fällen des

Absatzes 2 Nr. 1 Buchstabe b und Nr. 7 und des

Absatzes 2a Nr. 2,
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3. in allen übrigen Fällen die nach Landesrecht

zuständige Behörde.

§ 30a   Strafvorschriften

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geld-

strafe wird bestraft, wer eine in § 30 Abs. 1, Abs. 2a Nr. 1

oder  3 oder Abs. 2b bezeichnete vorsätzliche Handlung

gewerbs- oder gewohnheitsmäßig begeht.

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geld-

strafe wird bestraft, wer eine in § 30 Abs. 1, Abs. 2a Nr. 1

oder  3 oder Abs. 2b  bezeichnete vorsätzliche Handlung

begeht, die sich auf Tiere oder Pflanzen einer streng ge-

schützten Art bezieht.

(3) Wer in den Fällen des Absatzes 2 die Tat gewerbs-

oder gewohnheitsmäßig begeht, wird mit Freiheitsstrafe

von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.

(4) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 2 fahr-

lässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu sechs Mo-

naten oder Geldstrafe bis zu einhundertachtzig Tages-

sätzen.

§ 30b   Einziehung

Ist eine Ordnungswidrigkeit nach § 30 oder eine Straftat

nach § 30a begangen worden, so können

1. Gegenstände, auf die sich die Straftat oder die

Ordnungswidrigkeit bezieht, und

2. Gegenstände, die zu ihrer Begehung oder

Vorbereitung gebraucht worden oder bestimmt

gewesen sind,

eingezogen werden. § 23 des Gesetzes über Ordnungs-

widrigkeiten und § 74a des Strafgesetzbuches sind an-

zuwenden.
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§ 30c   Befugnisse der Zollbehörden

Die zuständigen Verwaltungsbehörden und die Staats-

anwaltschaft können bei Ordnungswidrigkeiten und

Straftaten nach diesem Gesetz, die im Zusammenhang

mit der Ein- oder Ausfuhr von Tieren und Pflanzen be-

gangen werden, Ermittlungen (§ 161 Satz 1 der Strafpro-

zeßordnung) auch durch die Hauptzollämter oder die

Zollfahndungsämter vornehmen lassen. § 42 Abs. 2 bis 5

des Außenwirtschaftsgesetzes gilt entsprechend.

§ 31 Befreiungen

(1) Von den Verboten und Geboten dieses Gesetzes und

den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvor-

schriften kann auf Antrag Befreiung gewährt werden,

wenn

1. die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall

a) zu einer nicht beabsichtigten Härte fuhren

würde und die Abweichung mit den Belangen

des Naturschutzes und der Landschaftspflege

zu vereinbaren ist oder

b) zu einer nicht gewollten Beeinträchtigung von

Natur und Landschaft führen würde oder

3. überwiegende Gründe des Gemeinwohls die

Befreiung erfordern und die Artikel 12, 13 und 16 der

Richtlinie 92/43/EWG oder die Artikel 5 bis 7 und 9

der Richtlinie 79/409/EWG nicht entgegenstehen.

Satz 1 gilt entsprechend für die Verordnungen, die auf

Grund des Reichsnaturschutzgesetzes erlassen worden

sind, soweit sie nach Landesrecht weiter gelten.

(2) Die Befreiung wird

1. im Falle der Einfuhr aus Drittländern vom

Bundesamt für Naturschutz,

2. im übrigen von den für Naturschutz und

Landschaftspflege zuständigen Behörden gewährt.
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Neunter Abschnitt:  Übergangs- und Schluß-

bestimmungen

§ 38 Übergangsvorschrift für besondere Fälle

Durch Naturschutz und Landschaftspflege dürfen Flä-

chen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes ausschließ-

lich oder überwiegend Zwecken

1. der Landesverteidigung, einschließlich des Schutzes

der Zivilbevölkerung,

2. des Bundesgrenzschutzes,

3. des öffentlichen Verkehrs als wichtige öffentliche

Verkehrswege,

4. der See- oder Binnenschiffahrt,

5. der Versorgung, einschließlich der hierfür als

schutzbedürftig erklärten Gebiete, und der

Entsorgung,

6. des Schutzes vor Überflutung oder Hochwasser oder

7. der Fernmeldeversorgung durch die Deutsche

Bundespost

dienen oder die in einem verbindlichen Plan für die ge-

nannten Zwecke ausgewiesen sind, in ihrer bestim-

mungsgemäßen Nutzung nicht beeinträchtigt werden.

§ 39 Übergangsvorschrift

(1) Abweichend von § 4 Satz 3 gelten bis zum 8. Mai

2003 auch § 19b Abs. 5, § 19c und § 19d Satz 1 Nr. 2

unmittelbar. Soweit die Länder vor Ablauf der in Satz 1

genannten Frist hinsichtlich der dort genannten Vor-

schriften Regelungen zur Erfüllung der sich aus Artikel 75

Abs. 3 des Grundgesetzes ergebenden Pflicht erlassen,

tritt Satz 1 mit Inkrafttreten der jeweiligen landesgesetzli-

chen Regelung außer Kraft.

 (2) Auf Ordnungswidrigkeiten und Straftaten in bezug

auf Tiere oder Pflanzen einer der Verordnung (EWG)

Nr. 3626/82 unterliegenden besonders geschützten Art,

die vor dem 1. Juni 1997 begangen worden sind, finden



- 98 -

die §§ 30 bis 30a in der bis zum 8. Mai 1998 geltenden

Fassung Anwendung, § 4 Abs. 3 des Gesetzes über

Ordnungswidrigkeiten und § 2 Abs. 3 des Strafgesetz-

buchs finden insoweit keine Anwendung.
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Artikel 3 des zweiten Gesetzes zur Ände-

rung des Bundesnaturschutzgesetzes

Anpassung des Landesrechts

Die Verpflichtung der Länder gemäß Art. 75 Abs. 3 ist in-

nerhalb von fünf Jahren nach dem Inkrafttreten des Ge-

setzes zu erfüllen.
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Adressen der Niedersächsischen Lan-

desnaturschutzverwaltung

Niedersächsisches
Umweltministerium
Postfach 4107
30041 Hannover
Tel.: 0511 / 120-0

Niedersächsisches
Landesamt für Ökologie
- Fachbehörde für Naturschutz -
An der Scharlake 39
31335 Hildesheim
Tel.: 05121 / 509-244

Alfred Toepfer Akademie
für Naturschutz
Hof Möhr
29640 Schneverdingen
Tel.: 05199 / 989-0

Bezirksregierung Weser-Ems
- Nationalparkverwaltung
Niedersächsisches Wattenmeer -
Virchowstr. 1
26382 Wilhelmshaven
Tel.: 04421 / 911-0

Bezirksregierung Braunschweig
- Nationalparkverwaltung Harz -
OT Oderhaus
37444 St. Andreasberg
Tel.: 05582 / 9189-0

Bezirksregierung Braunschweig
Postfach 3247
38022 Braunschweig
Tel.: 0531 / 484-0

Bezirksregierung Hannover
Postfach 203
30002 Hannover
Tel.: 0511 / 106-0

Bezirksregierung Lüneburg
Postfach 2520
21332 Lüneburg
Tel.: 04131 / 15-0
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Bezirksregierung Weser-Ems
Postfach 2447
26106 Oldenburg
Tel.: 0441 / 799-0

Bezirksregierung Lüneburg
- Schutzgebietsverwaltung Elbetal -
Auf der Hude 2
21332 Lüneburg
Tel.: 04131 / 15-2426

ab 1. Oktober 1998:

Bezirksregierung Lüneburg
- Schutzgebietsverwaltung Elbetal -
Am Markt 1
29456 Hitzacker
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